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VORWORT

Die Kommission erhält nach wie vor zahlreiche Beschwerden von Bürgern und
Nichtregierungsorganisationen darüber, dass die Mitgliedstaaten das Umweltrecht der
Gemeinschaft nicht ordnungsgemäß umsetzen und durchführen. Diese Beschwerden gehen
häufig in Form schriftlicher Anfragen oder als Petition an das Europäische Parlament ein. Sie
machen deutlich, dass die europäischen Bürger über den Zustand der Umwelt und die „grüne
Bilanz” ihrer Mitgliedstaaten besorgt sind. Dieser Bericht zeigt, dass die Sorgen berechtigt
sind: Es gibt Probleme mit der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Umsetzung, aber auch mit
der korrekten Anwendung des Umweltrechts der Gemeinschaft durch die Mitgliedstaaten.

Als Umweltkommissarin habe ich natürlich ein besonderes Interesse daran, dass die
Umsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft in den Mitgliedstaaten verbessert wird. Dies
ist besonders wichtig im Hinblick auf die Erweiterung, um sicherzustellen, dass die neuen
Mitgliedstaaten den „acquis communautaire“ ordnungsgemäß und innerhalb der vereinbarten
Frist umsetzen und durchführen. Wie bereits in der Mitteilung der Kommission zur besseren
Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts1 dargelegt, ist die Klage vor dem
Europäischen Gerichtshof nicht der einzige Weg, um die Durchführung zu verbessern. Eine
andere Möglichkeit ist, zusammen mit den Mitgliedstaaten neue Arbeitsmethoden für alle
Phasen des Durchführungszyklus zu entwickeln. Ich erwarte auch, dass die vollständige
Umsetzung des Aarhus-Übereinkommens2 den Zugang zu den Gerichten in den
Mitgliedstaaten erleichtern wird. Auf diese Weise wird auch die Handhabung von
Beschwerden durch die Kommission erleichtert werden.

Die Kommission hat bereits eine Reihe praktischer Maßnahmen ergriffen, um die
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft zu unterstützen. Dazu
gehören unter anderem Leitlinien und Auslegungstexte, die von der Kommission und den
Mitgliedstaaten gemeinsam nach der Annahme der Rechtsvorschriften erarbeitet werden. Ich
möchte auch betonen, wie wichtig es ist, dass mehr Transparenz in Bezug auf den Stand der
Umsetzung der gemeinschaftlichen Umweltrechtsvorschriften geschaffen wird und dass eine
stärkere Sensibilisierung für diese Problematik erfolgt. Es ist wichtig, dass die Bürger darüber
informiert werden, inwieweit die einzelnen Mitgliedstaaten die Gemeinschaftsbestimmungen
umgesetzt haben.

Aus diesem Grund begrüße ich diesen vierten Bericht, der sich auf das Jahr 2002 bezieht.
Nach dem ersten Jahresbericht (1996/1997)3, dem zweiten Jahresbericht (1998/1999)4 und
dem dritten Jahresbericht (2000/2001)5 liefert er aktuelle Informationen über den Stand der
Anwendung des Umweltrechts der Gemeinschaft. Mit diesem Bericht soll der Mitteilung der
Kommission über die Durchführung des Umweltrechts der Gemeinschaft6 und den
Entschließungen des Rates7 und des Europäischen Parlaments Rechnung getragen werden.

                                                
1 KOM(2002)725 endg., 13.12.2002.
2 UN/ECE-Übereinkommen über den Zugang zu  Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an

Entscheidungsverfahren und den Zugang zur Gerichten in Umweltangelegenheiten.
3 SEK(1999) 592, 27.4.1999.
4 SEK(2000) 1219, 13.7.2000.
5 SEK(2002) 1041, 1.10.2002.
6 KOM(96) 500 endg., 22.10.1996.
7 ABl. C 321, 22.10.1997, S. 1.
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Ich hoffe, dass die Veröffentlichung dieses Berichts den Mitgliedstaaten eine Quelle
nützlicher Informationen sein und sie veranlassen wird, sich noch stärker als zuvor um eine
vollständige, rechtzeitige und ordnungsgemäße Durchführung des Umweltrechts der
Gemeinschaft zu bemühen.

Margot Wallström

Mitglied der Kommission
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KAPITEL I

DURCHFÜHRUNG DES UMWELTRECHTS DER GEMEINSCHAFT
IM JAHR 2002

In den letzten fünf Jahren hat es zunehmend Probleme mit der rechtzeitigen und
ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung des Umweltrechts der Gemeinschaft gegeben.
Dies wird deutlich in der großen Zahl der Beschwerden, die bei der Kommission eingegangen
sind, und in der wachsenden Zahl von Vertragsverletzungsverfahren, die Jahr für Jahr von der
Kommission eingeleitet werden. Wie in den Jahren zuvor entfällt mehr als ein Drittel aller
Vertragsverletzungsverfahren, die von der Kommission eingeleitet wurden, auf den
Umweltbereich. In 65 Fällen hat die Kommission den Europäischen Gerichtshof angerufen. In
137 Fällen hat sie den Mitgliedstaaten eine mit Gründen versehene Stellungnahme auf der
Grundlage von Artikel 226 EG-Vertrag übermittelt.

Die Zahl neuer Beschwerden (die sich überwiegend auf die mutmaßliche mangelhafte
Anwendung des Umweltrechts der Gemeinschaft beziehen) bewegt sich nach wie vor auf dem
hohen Niveau, das seit 1996 festgestellt wird, als die Kommission die Mitteilung „Die
Durchführung des Umweltrechts der Gemeinschaft“8 verabschiedet hat. Im Jahr 2002 sind bei
der Kommission 555 neue Beschwerden über mutmaßliche Verstöße gegen das Umweltrecht
der Gemeinschaft eingegangen. Viele dieser Beschwerden haben zu schriftlichen Anfragen
und Petitionen  an das Europäische Parlament geführt.

Auch in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass sich das Verfahren auf der Grundlage von Artikel
228 (das die Verhängung von Geldbußen zur Folge haben kann) als letztes Druckmittel
eignet, um die Mitgliedstaaten zu zwingen, Urteilen des Europäischen Gerichtshofs Folge zu
leisten. Jahr für Jahr übermittelt die Kommission den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 228 eine
Reihe schriftlicher Aufforderungen zur Äußerung (17 im Jahr 2002) und mit Gründen
versehene Stellungnahmen (8 im Jahr 2002). 2002 wurden keine neuen Fälle auf der
Grundlage von Artikel 228 vor Gericht gebracht.

Es ist sehr wichtig, dass die Umsetzung und Durchführung des Umweltrechts durch die
Mitgliedstaaten verbessert wird. Klage gegen die Mitgliedstaaten beim Europäischen
Gerichtshof zu erheben, ist jedoch nicht der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und es ist
in der Regel nicht einmal der wirksamste Weg. Wenn eine substanzielle Verbesserung
erreicht werden soll, dann muss die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten neue
Arbeitsmethoden für alle Phasen der Umsetzung und Durchführung erarbeiten. Dies ist vor
allem von Bedeutung angesichts der Erweiterung der Union, wenn sichergestellt werden soll,
dass die neuen Mitgliedstaaten den „acquis communautaire“ ordnungsgemäß und innerhalb
der vereinbarten Fristen umsetzen.

In Übereinstimmung mit der Mitteilung zur besseren Kontrolle der Anwendung des
Gemeinschaftsrechts9 hat die Kommission bereits eine Reihe praktischer Schritte entwickelt,
um die Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Umweltrechts der Gemeinschaft zu
unterstützen:

                                                
8 KOM(96)500 endg., 22.10.1996.
9 KOM(2002)725 endg., 13.12.2002.
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– Die Kommission ist bemüht, bereits bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften im
Umweltbereich mögliche Schwierigkeiten mit der Durchführung vorwegzunehmen.
Sie versucht, die Rechtsvorschriften so zu gestalten, dass sie
„durchsetzungsfreundlich“ sind. Sobald die Rechtsvorschriften angenommen sind,
sollen Leitlinien und Auslegungstexte, die von der Kommission und den
Mitgliedstaaten gemeinsam erarbeitet werden, die Umsetzung und Durchführung
erleichtern. So veröffentlicht die Kommission zum Beispiel Referenzdokumente über
die besten verfügbaren Techniken gemäß der Richtlinie 96/61 des Rates über die
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Bei der
Ausarbeitung dieser Dokumente werden Behörden, betroffene Industriesektoren und
andere Beteiligte einbezogen. Ein anderes Beispiel ist die Wasserrahmenrichtlinie10

2000/60/EG. Hier hat die Kommission unmittelbar nach der Annahme der Richtlinie
zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Verfahren erarbeitet, das die Durchführung
erleichtern soll. Eine solche gemeinsame Durchführungsstrategie ist ein Beispiel, wie
„good goverance“ in der Praxis aussehen kann.

– Um die Effizienz zu verbessern und die Wirksamkeit der Durchführung von
Rechtsvorschriften im Umweltbereich zu erhöhen, sind proaktive Maßnahmen
erforderlich, und zwar durch bilaterale Kontakte und Treffen zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten. So wurden im Jahr 2002 in einigen
Mitgliedstaaten Seminare veranstaltet mit dem Ziel, den zuständigen Behörden die
Vorstellungen der Kommission von der ordnungsgemäßen Durchführung besonders
komplexer Rechtsvorschriften im Umweltbereich zu erläutern. Auf diese Weise soll
Fehlern bei der Anwendung vorgebeugt werden, anstatt im Nachhinein dagegen
einschreiten zu müssen.

– Der Informationsaustausch zwischen den Behörden, die für die Durchführung
zuständig sind, ist ein wichtiger Schritt, um die Durchführung zu verbessern. Das
IMPEL-Netz (Implementation of Environmental Law), das aus der Kommission und
den Mitgliedstaaten besteht, hat sich seit seiner Einführung im Jahr 1992 als
wichtiges Instrument für die praktische Anwendung der bestehenden
Rechtsvorschriften erwiesen. Um die Qualitätsnormen für Umweltinspektionen zu
verbessern, hält die Kommission sich strikt an die Empfehlung des Europäischen
Parlaments und des Rates über Mindestkriterien für Umweltinspektionen
(2001/331/EG).

Darüber hinaus sollen folgende Maßnahmen die Mitgliedstaaten veranlassen, die EU-
Rechtsvorschriften im Umweltbereich besser umzusetzen:

– Programme und Projekte werden nur dann gefördert, wenn sie nicht im Widerspruch
zu der Politik und den Instrumenten der Gemeinschaft stehen, einschließlich der
Umweltpolitik und der Politik der nachhaltigen Entwicklung. Strukturfonds können
so als Hebel genutzt werden, um die Umweltrechtsvorschriften der Gemeinschaft
durchzusetzen.

– Die Transparenz in Bezug auf den Stand der Durchführung der EU-
Rechtsvorschriften im Umweltbereich und die Sensibilisierung für diese Problematik
müssen verbessert werden. Daher enthält dieser vierte Jahresbericht – wie schon der

                                                
10 ABl. L 327, 22.12.2000, S.1.
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dritte Jahresbericht über die Durchführung und Durchsetzung des Umweltrechts der
Gemeinschaft11 – eine Übersicht, in der alle Vertragsverletzungsverfahren nach
Mitgliedstaaten und Sektoren aufgeführt sind. Die Kommission hat zwischen 2000-
2002 “Name, shame and fame”-Seminare veranstaltet, um über die
Durchführungsmoral der Mitgliedstaaten zu informieren.

– Eine effektive Berichterstattung der Mitgliedstaaten über die Durchführung des
Umweltrechts ist eine wichtige Voraussetzung für die Überwachung des
Durchführungsverfahrens. Zurzeit überprüft die Kommission das derzeitige System
der Umweltberichterstattung. Eines der Ziele ist, eine kohärentere und effektivere
Berichterstattung über die Durchführung der Umweltrechtsvorschriften
sicherzustellen.

– Die relativ hohe Zahl der Beschwerden, die bei der Kommission eingehen, zeigt
auch, dass es in den Mitgliedstaaten keine Beschwerdeverfahren gibt bzw. dass diese
häufig nicht effizient genug sind. Die Kommission bereitet zurzeit Maßnahmen auf
Gemeinschaftsebene vor, die dazu beitragen sollen, auf Mitgliedstaatsebene in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Aarhus12 einen kostenwirksameren
und effizienteren Zugang zu den Gerichten zu schaffen,. Auch die Einführung
verlässlicher nationaler/regionaler Beschwerde- und Schlichtungsverfahren ist
vorgesehen, um die Probleme der praktischen Anwendung vor Ort zu lösen.

– Die Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Umwelthaftung mit
Blick auf die Verhütung und Beseitigung von Umweltschäden angenommen. Diese
Richtlinie sollte zu einer besseren Durchführung der EU-Umweltrechtsvorschriften
beitragen und so abschreckend auf die Umweltverschmutzung zu wirken.

– Die Nichtbeachtung des Umweltrechts zeigt, dass die von den Mitgliedstaaten
eingeführten Sanktionen nicht ausreichen, um die volle Einhaltung der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sicherzustellen. Daher hat die Kommission
eine Richtlinie vorgeschlagen, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden,
strafrechtliche Sanktionen einzuführen, da nur diese Art von Maßnahmen
angemessen und genügend abschreckend zu sein scheinen, um eine ordnungsgemäße
Durchführung der Umweltgesetze zu gewährleisten13.

1. Freier Zugang zu Informationen

Was die Richtlinie 90/313/EWG über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt
betrifft, so hat die Kommission sich 2002 mit zwei Fällen von Nichtübereinstimmung befasst.
Das Verfahren gegen Frankreich (Rechtssache C-233/00) wurde fortgesetzt, da die
französischen Maßnahmen keine formale, ausdrückliche und mit der Richtlinie
übereinstimmende Umsetzung mehrerer ihrer Elemente gewährleisten. Hierzu gehört auch die
Verpflichtung, eine formale Begründung dafür zu liefern, warum der Zugang zu
Informationen verweigert wurde. Das Verfahren gegen Österreich (Rechtssache C-86/01)

                                                
11 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, SEK(2002) 1041, 1.10.2002.
12 UN/ECE-Übereinkommen über den Zugang  Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten
13 Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den

strafrechtlichen Schutz der Umwelt, ABl. C 20 E, 28.1.2003, S.284.
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wurde dagegen eingestellt, nachdem dieser Mitgliedstaat die Umsetzungsmaßnahmen für die
Steiermark mitgeteilt hatte.

In den Beschwerden, die der Kommission weiterhin zugehen, wird meistens darauf
hingewiesen, dass sich die nationalen Behörden weigern, den Informationsersuchen
nachzukommen, dass die Antwortfristen nicht eingehalten werden, dass die Ausnahmen von
dem Grundsatz der Mitteilung zu großzügig ausgelegt oder unverhältnismäßig hohe Gebühren
verlangt werden. Die Richtlinie 90/313/EWG enthält eine Bestimmung, derzufolge die
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, nationale Rechtsmittel einzuführen gegen Ersuchen, die
unzulässigerweise abgelehnt werden oder unberücksichtigt bleiben, bzw. gegen nicht
zufrieden stellende Antworten vonseiten der Behörden, bei denen der Zugang zu
Informationen beantragt wird. Wenn die Kommission Beschwerden über derartige
Sachverhalte erhält, empfiehlt sie den Beschwerdeführern, von den national eingeführten
Rechtswegen Gebrauch zu machen, damit die Ziele der Richtlinie in der Praxis erreicht
werden können.

Am 16. und 18. November 2002 haben das Parlament und der Rat eine neue Richtlinie über
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen angenommen14. Diese Richtlinie hebt
die Richtlinie 90/313/EWG auf; sie korrigiert die Unzulänglichkeiten, die bei der praktischen
Anwendung festgestellt worden waren, und passt die Richtlinie an die Entwicklungen in der
Informations- und Kommunikationstechnologie an. Sie bezieht sich vor allem auf
Informationen über genetisch veränderte Organismen, sofern diese für die Kontamination der
Lebensmittelkette von Bedeutung sind. In dieser Sache wurde ein
Vorabentscheidungsersuchen beim Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Generalanwalt
Tizzano hat dem Gerichtshof empfohlen, zu entscheiden, dass solche Informationen nicht als
Informationen über die Umwelt im Sinne der Richtlinie 90/313/EWG angesehen werden
können (Schlussanträge vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache C-316/01).

2. Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten (geändert durch die Richtlinie 97/11/EG) stellt eines der
am besten geeigneten Instrumente für den gesamten Umweltbereich dar. Gemäß dieser
Richtlinie müssen in zahlreichen Entscheidungen, die sich auf das Gemeinwohl auswirken,
die Folgen für die Umwelt berücksichtigt werden.

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 97/11/EG zur Änderung der Richtlinie
85/337/EWG lief am 14. März 1999 ab. Im Laufe des Jahres 2002 ist ein Urteil gegen die drei
Mitgliedstaaten ergangen, welche die erforderlichen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der
Richtlinie 97/11/EG nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen haben (Rechtssache
C-366/00 gegen Luxemburg, Rechtssache C-319/01 gegen Belgien und Rechtssache C-348/01
gegen Frankreich). Das Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtmitteilung - Rechtssache
C-374/00 gegen Griechenland – konnte eingestellt werden, nachdem dieser Mitgliedstaat die
Kommission über die Verabschiedung der erforderlichen Rechtsvorschriften informiert hatte.

Nach wie vor gibt es Probleme, was die Übereinstimmung nationaler Maßnahmen mit der
Richtlinie 85/337/EWG betrifft. So hat die Kommission unter anderem beschlossen, ein

                                                
14 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den

Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des
Rates, ABl. L 041, 14.02.2003, S. 26.
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Vertragsverletzungsverfahren auf der Grundlage von Artikel 228 EG-Vertrag gegen Irland
einzuleiten. Irland hatte dem Urteil des Gerichtshofs nicht Folge geleistet, in dem der
Mitgliedstaat aufgefordert wurde, Artikel 4 Absatz 2 korrekt umzusetzen. Dabei ging es um
die Projekte, die unter den Ziffern 1 (d) und 2 (a) des Anhangs II der Richtlinie 85/337/EWG
aufgeführt sind. Außerdem wurde der Artikel 2 Absätze 3, 5 und 7 nur teilweise in
innerstaatliches Recht umgesetzt (Rechtssache C-392/96). Der Gerichtshof hat ein Urteil
gegen Spanien erlassen, weil das Land seine Rechtsvorschriften nicht an Artikel 2 Absatz 1
und Artikel 4 Absatz 2 (in Verbindung mit Anhang II) der Richtlinie angepasst hat
(Rechtssache C-474/99).

Wie bereits in den vorhergehenden Berichten über die Kontrolle der Anwendung des
Gemeinschaftsrechts dargestellt, haben zahlreiche bei der Kommission eingegangene
Beschwerden und zahlreiche schriftliche und mündliche Anfragen sowie Petitionen an das
Europäische Parlament zumindest beiläufig die mangelhafte Anwendung der geänderten
Richtlinie 85/337/EWG durch die nationalen Behörden zum Gegenstand. Diese beziehen sich
vor allem auf Projekte der Klassen, die in Anhang II der Richtlinie aufgeführt sind. Im
Zusammenhang mit diesen Beschwerden muss häufig untersucht werden, ob die
Mitgliedstaaten ihren Ermessungsspielraum in der Frage, ob die Projekte einer
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden sollten, überschritten haben. Die
Beschwerden über die Qualität der Umweltverträglichkeitsstudien und deren unzureichende
Berücksichtigung stellen die Kommission häufig vor erhebliche Probleme. Aufgrund des im
Wesentlichen formalen Charakters der Richtlinie ist es nur in begrenztem Umfang möglich,
die von den nationalen Behörden getroffene Wahl der Mittel zu kritisieren, wenn diese sich
dabei an das in der Richtlinie festgeschriebene Verfahren gehalten haben. Die meisten Fälle
mangelhafter Anwendung, die der Kommission im Zusammenhang mit dieser Richtlinie zur
Kenntnis gebracht werden, beziehen sich auf konkrete Tatbestände. Die wirksamste
Bewertung etwaiger Verstöße könnte daher auf dezentraler Ebene sichergestellt werden,
insbesondere durch die zuständigen nationalen Verwaltungs- und Justizbehörden.

Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung
der Wirkungen bestimmter Umweltpläne und -programme ist am 27. Juni 2001 verabschiedet
worden15. Die Mitgliedstaaten müssen bis zum 21. Juli 2004 die erforderlichen
Rechtsvorschriften erlassen, um diese Richtlinie umzusetzen. Während die Richtlinie
85/337/EWG sich auf Projekte bezieht, will diese neue Richtlinie über eine „strategische
Umweltprüfung“ (die eher Verfahrensaspekte betrifft) sicherstellen, dass bei bestimmten
Plänen und Programmen, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, eine
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen wird.

3. Luft

Die Richtlinie 96/62/EG des Rates über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität ist
die Grundlage für eine Reihe von Gemeinschaftsinstrumenten. Damit sollen neue Grenzwerte
für Luftschadstoffe, auch für die in den geltenden Richtlinien bereits aufgeführten
Luftschadstoffe, festgelegt, die Alarmschwellen für die Unterrichtung der Öffentlichkeit
bestimmt und die Methoden für die Beurteilung der Luftqualität vereinheitlicht und
verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität vorgesehen werden, damit ein
wirksamer Schutz der menschlichen Gesundheit und der Ökosysteme gewährleistet wird.

                                                
15 ABl. L 197, 21.7.2001, S. 30.
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Mit Ausnahme von Artikel 3 musste die Richtlinie bis zum 19. Juli 2001 umgesetzt sein. Im
Laufe des Jahres 2002 konnte die Kommission alle Vertragsverletzungsverfahren einstellen,
die wegen Nichtmitteilung der nationalen Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet worden waren.

In diesem Bereich ist in jüngster Zeit eine relativ große Zahl von Rechtsvorschriften
verabschiedet worden. Neun Richtlinien16 waren von den Mitgliedstaaten in den Jahren 2001
und 2002 umzusetzen. Wegen Nichtmitteilung der nationalen Durchführungsmaßnahmen
musste eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden.

Im Jahr 2002 hat die Kommission auch eine Reihe horizontaler Vertragsverletzungsverfahren
eingeleitet. Der Grund für die Einleitung dieser Verfahren war, dass die Mitgliedstaaten keine
Informationen über die Fortschritte bei der Kontrolle der Stoffe mitgeteilt haben, welche die
Ozonschicht schädigen17.

In einigen wenigen Fällen sind in diesem Bereich auch Vertragsverletzungsverfahren wegen
Nichteinhaltung  eingeleitet worden.

4. Wasser

Die Kontrolle der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in Bezug auf die Wasserqualität stellt
weiterhin einen wichtigen Arbeitsbereich der Kommission dar. Dies erklärt sich aus den
zahlreichen und umfangreichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem einschlägigen
Gemeinschaftsrecht sowie aus der zunehmenden Sensibilisierung der Bürger für Fragen der
Wasserqualität.

Während 2002, Frankreich hat antwortet auf die Aufforderung zur Äußerung, die auf der
Grundlage von Artikel 228 EG-Vertrag ergangen war. Frankreich hatte dem Urteil des
Gerichtshofs vom 8. März 2001 nicht Folge geleistet (Rechtssache C-266/99). In diesem
Urteil hatte der Gerichtshof festgestellt, dass Frankreich gegen seine Verpflichtungen gemäß
Artikel 4 der Richtlinie 75/440/EWG verstoßen hatte. Das Land hatte nicht die erforderlichen
Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Qualität des Oberflächenwassers, das für

                                                
16 Richtlinie 1998/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die

Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG; Richtlinie
1999/13/EG des Rates vom 11. März 1999 über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer
Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung
organischer Lösungsmittel entstehen; Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über
Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft;
Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts
bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG; Richtlinie
1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über die
Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den Kraftstoffverbrauch und CO²-Emissionen beim
Marketing für neue Personenkraftwagen; Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. November 2000 über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft; Richtlinie
2001/63/EG der Kommission vom 17. August 2001 zur Anpassung der Richtlinie 97/68/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und
luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte an den
technischen Fortschritt; Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlamens und des Rates vom
23. Oktober 2001 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeueranlagen in die Luft;
Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über
nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe.

17 Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 über
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ABl. L 244, 29.9.2000, S. 1.
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die Trinkwassergewinnung genutzt wird, den Werten entspricht, die in Artikel 3 dieser
Richtlinie festgelegt sind.

Im Zusammenhang mit der Richtlinie 76/160/EWG über die Qualität der Badegewässer ist
festzustellen, dass die Badegewässer zunehmend überwacht werden, und dass sich die
Qualität dieser Gewässer verbessert. Trotz dieser Fortschritte sind jedoch noch immer
Verfahren gegen Mitgliedstaaten wegen mangelhafter Anwendung anhängig, da die
Durchführung in vielen Fällen noch immer weit von den Anforderungen der Richtlinie
entfernt ist. So hat der Gerichtshof unter anderem am 19. März 2002 ein Urteil gegen die
Niederlande erlassen (Rechtssache C-268/00), weil der Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen
in Bezug auf die Qualität der Badegewässer und die Häufigkeit der Probenahmen nicht
innerhalb des in der Richtlinie vorgeschriebenen Zeitraums nachgekommen ist. Im Jahr 2002
hat die Kommission darüber hinaus einige Maßnahmen auf der Grundlage von Artikel 228
eingeleitet, weil einige Mitgliedstaaten den jüngsten Urteilen des Gerichtshofs zur
Wasserqualität von Badegewässern nicht Folge geleistet haben (Rechtssachen gegen
Deutschland, Belgien und Schweden).

Weitere Informationen über die Einhaltung der Parameterwerte für die Wasserqualität und die
Häufigkeit der Probenahmen gemäß der Richtlinie 76/160/EWG sind auch in den
Jahresberichten über die Wasserqualität von Badegewässern enthalten18.

Die Kommission hat die Verfahren gemäß Artikel 228 gegen eine Reihe von Mitgliedstaaten
fortgesetzt, die früheren Urteilen des Gerichtshofs wegen mangelhafter Anwendung der
Richtlinie 76/464/EWG betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter
gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft nicht Folge geleistet hatten. Die
Verfahren beziehen sich auch auf die mangelhafte Anwendung der Bestimmungen, die
zulässige Höchstmengen für einzelne Stoffe festlegen, vor allem was die Aufstellung von
Programmen gemäß Artikel 7 der Richtlinie betrifft. Das Verfahren gegen Deutschland
konnte dagegen 2002 eingestellt werden, da dieser Mitgliedstaat die erforderlichen
Maßnahmen ergriffen hatte, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen.

Neben der Vorlage eines Leitfadens zu diesem Thema im Jahr 2000 hat die Kommission sich
darauf konzentriert, die Durchführung der bestehenden Richtlinie 76/464/EWG zu
unterstützen. Dies gilt vor allem für Artikel 7 über die Programme zur Verringerung der
Verschmutzung und den Übergang zu Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik19. Es wurde ein Durchführungsbericht veröffentlicht20, der sich auf
diesen Leitfaden stützt und der die Aufstellung von Programmen zur Verringerung der
Wasserverschmutzung den Anforderungen und Ansätzen der Richtlinie 2000/60/EG
angepasst hat. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Vertragsverletzungsverfahren zu
einer besseren Einhaltung der Rechtsvorschriften geführt und somit letztlich zu einer
Verbesserung der Wasserqualität beigetragen haben. Außerdem kann die Aufstellung von
Programmen zur Verringerung der Wasserverschmutzung gemäß der Richtlinie 76/464/EWG
als ein Baustein zur Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie angesehen werden,
insbesondere des Maßnahmenprogramms gemäß Artikel 11.

                                                
18 Die Berichte können abgerufen werden unter http://europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html
19 ABl. L 327, 22.12.2000, S.1.
20 Der Bericht  kann abgerufen werden unter

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/Artikel7ofRichtlinie77464EWG.pdf
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In Bezug auf die Richtlinie 80/778/EWG über die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch (Trinkwasser) hat die Kommission eine kleine Zahl von
Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelhafter Anwendung der Richtlinie eingeleitet und
aufrechterhalten, vor allem, was die Trinkwasserqualität betrifft. Mit seiner Entscheidung
vom 14. November 2002 hat der Gerichtshof Irland verurteilt, weil in den
Durchführungsvorschriften dieses Mitgliedstaates dem verbindlichen Charakter der
Anforderungen von Anhang I der Richtlinie in Bezug auf die Wasserversorgung nicht
ausreichend Rechnung getragen wurde. Darüber hinaus hatte der Mitgliedstaat versäumt, die
Einhaltung bestimmter mikrobiologischer Parameter von Anhang I der Richtlinie zu
gewährleisen (Rechtssache C-316/00).

Die Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für
den menschlichen Gebrauch wird ab 2003 die Richtlinie 80/778/EWG ersetzen21. Die
Umsetzung sollte bis zum 25. Dezember 2000 abgeschlossen sein. Die Kommission konnte
die meisten Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtmitteilung der Maßnahmen zur
Durchführung dieser Richtlinie einstellen. In drei Fällen (Belgien, Spanien und Vereinigtes
Königreich) hat die Kommission jedoch beschlossen, Klage vor den Europäischen
Gerichtshof zu erheben.

Die Gemeinschaft verfügt über zwei legislative Instrumente, die speziell für die Bekämpfung
der Phosphat- und Nitratverschmutzung und der Eutrophierung geschaffen wurden.

Das erste dieser beiden Instrumente ist die Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von
kommunalem Abwasser. Danach müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle
Kommunen je nach ihrer Einwohnerzahl ab 1998, 2000 bzw. 2005 mit einem
Abwasserkanalisations- und -aufbereitungssystem ausgestattet sind. Da diese Richtlinie für
die Verbesserung der Gewässerqualität und die Bekämpfung der Eutrophierung von
grundsätzlicher Bedeutung ist, legt die Kommission besonderen Wert auf ihre fristgerechte
Umsetzung22. 2002 hat die Kommission in mehreren Fällen mangelhafter Anwendung Klage
erhoben wegen ungenügender Ausweisung empfindlicher Gebiete oder wegen
Nichtüberstimmung mit den Anforderungen an die Behandlung kommunaler Abwässer. Die
Kommission hat auch mehreren Mitgliedstaaten eine schriftliche Aufforderung zur Äußerung
übermittelt, weil diese keinen Lagebericht über die Durchführung und nur unzureichende
Informationen über empfindliche Gebiete übermittelt hatten.

Das zweite Instrument zur Bekämpfung der Eutrophierung ist die Richtlinie 91/676/EWG
zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
Die Kommission misst den zur Durchsetzung dieser Richtlinie eingeleiteten Verfahren nach
wie vor große Bedeutung bei23. Im Jahr 2002 hat die Kommission gegen eine Reihe von
Mitgliedstaaten Maßnahmen wegen mangelhafter Anwendung der Richtlinie eingeleitet.
Diese hatten keine oder nicht genügend gefährdete Gebiete ausgewiesen oder nicht die
Aktionsprogramme erstellt, die in der Richtlinie gefordert werden. In zwei dieser Fälle hat der
Gerichtshof 2002 entschieden (Rechtssache C-258/00 gegen Frankreich und Rechtssache C-
161/00 gegen Deutschland). Leider musste die Kommission in vielen Fällen ein

                                                
21 ABl. L 330, 5.12.1998, p. 32.
22 Der Durchführungsbericht kann abgerufen werden unter

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-urbanwaste/report2/report.html
23 Der Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie kann abgerufen werden unter:

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-nitrates/report.html



14

Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 228 einleiten, um die Mitgliedstaaten zu
veranlassen, früheren Urteilen des Gerichtshofs Folge zu leisten.

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik24 muss bis
zum 22. Dezember 2003 umgesetzt werden. Im Mai 2001 wurde eine gemeinsame
Durchführungsstrategie25 vereinbart, an der alle nationalen, regionalen und örtlichen
Behörden der Mitgliedstaaten, der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, Beitrittsländer
sowie verschiedene Interessengruppen und Nichtregierungsorganisationen beteiligt sind. Die
Strategie umfasst eine große Zahl gemeinsamer Maßnahmen einschließlich der Entwicklung
von Leitfäden, der Prüfung von Durchführungsaspekten in Piloteinzugsgebieten und dem
Austausch von Wissen und Informationen. Bisher sind aus diesem Verfahren neun Leitfäden
und mehrere technische Berichte hervorgegangen26. Außerdem wurde ein umfassendes
europäisches Durchführungsnetz errichtet. Der Prozess wird in den kommenden Jahren
fortgesetzt werden.

5. Natur

Die beiden wichtigsten Rechtsinstrumente zum Schutz der Natur sind die Richtlinie
79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten und die Richtlinie 92/43/EWG
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Bei der Umsetzung der Richtlinie 79/409/EWG konnten verschiedene Probleme hinsichtlich
der Übereinstimmung noch nicht gelöst werden. 2002 musste die Kommission
Vertragsverletzungsverfahren gegen einige Mitgliedstaaten einleiten, vor allem, da die Dauer
der Jagdsaison und Jagdpraktiken in diesen Ländern nicht mit der Richtlinie vereinbar sind.

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG ist bereits im Juni 1994 abgelaufen.
Allerdings bleibt die Umsetzung in vielen Fällen unzureichend, insbesondere in Bezug auf
Artikel 6 über den Schutz der natürlichen Lebensräume in den künftigen besonderen
Schutzgebieten sowie in Bezug auf die Artikel 12 bis 16 über den Artenschutz. In seinem
Urteil vom 5. Dezember 2002 hat der Gerichtshof festgestellt, dass Belgien gegen seine
Verpflichtungen aus der Richtlinie verstoßen hat, da der Mitgliedstaat nicht alle Maßnahmen
getroffen hat, die zur vollständigen und ordnungsgemäßen Umsetzung mehrerer Artikel der
Richtlinie erforderlich sind (Rechtssache C-324/01).

Wie in der Vergangenheit liegen die Hauptprobleme bei der Umsetzung der Richtlinien
79/409/EWG und 92/43/EWG in der mangelhaften Anwendung der Rechtsvorschriften. D. h.,
es werden nicht genügend Gebiete als besondere Schutzgebiete für Vögel ausgewiesen und
nicht genügend natürliche Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt, die in
das Netz Natura 2000 einbezogen werden können.

Die Schutzgebiete für Vögel, die in einer Reihe von Mitgliedstaaten vorhanden sind, sind
zahlen- oder flächenmäßig unzureichend. Derzeit konzentriert sich die Kommission verstärkt
darauf, allgemeine Vertragsverletzungsverfahren gegen die unzureichende Gesamtausweisung
anstatt gegen die fehlende Einstufung und den fehlenden Schutz jedes einzelnen Gebiets zu

                                                
24 ABl.  L 327, 22.12.2000, S.1.
25 Weitere Informationen unter

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/implementation.html
26 Weitere Informationen unter http://forum.europa.eu.int/Members/irc/env/wfd/library
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verfolgen. In seinem Urteil vom 26. November 2002 hat der Gerichtshof festgestellt, dass
Frankreich gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie
79/409/EWG verstoßen hat, da das Land nicht genügend oder zu kleine Gebiete als
Schutzgebiete für die Erhaltung wildlebender Vögel und für Zugvögel (die in Anhang I der
Richtlinie aufgeführt sind) ausgewiesen hat. Vor allem aber sei das Schutzgebiet, das
Frankreich in der Plaine des Maures ausgewiesen habe, nicht groß genug (Rechtssache C-
202/01). Was die Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung betrifft, so hat die
Kommission die Vertragsverletzungsverfahren gegen mehrere Mitgliedstaaten fortgesetzt,
weil die Auswahl dieser Gebiete entweder nicht zufrieden stellend war oder weil die
Ergebnisse von biogeografischen Seminaren abgewartet werden sollten. In einer Reihe dieser
Fälle musste die Kommission Vertragsverletzungsverfahren auf der Grundlage von Artikel
228 einleiten, um die Mitgliedstaaten zu veranlassen, früheren Urteilen des Gerichtshofs
Folge zu leisten.

Es gibt nach wie vor Probleme im Zusammenhang mit den besonderen Schutzgebieten gemäß
Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 79/409/EWG und Artikel 6 Absatz 2 bis 4 der Richtlinie
92/43/EWG. Dabei geht es in der Regel um eine falsche Anwendung dieser Regelung oder
darum, dass die Regelung bei Projekten, die solche Gebiete betreffen, gar nicht angewandt
wird. Hier mussten im Jahr 2002 gegen eine Reihe von Mitgliedstaaten
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden. So hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom
13. Juni 2002 festgestellt, dass Irland gegen Artikel 3 der Richtlinie 79/409/EWG und Artikel
6 Absatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG verstoßen hat, da es nicht die erforderlichen
Maßnahmen getroffen hat, um eine ausreichende Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume
für das Schottische Moorschneehuhn zu bewahren. Außerdem habe Irland nicht die
geeigneten Maßnahmen getroffen, um in einem bestimmten Schutzgebiet eine
Verschlechterung der Habitate der Arten zu verhindern, für die dieses Gebiet ausgewiesen
wurde (Rechtssache C-117/00). Dieses Verfahren war im Anschluss an Untersuchungen von
zahlreichen Beschwerden eingeleitet worden, in denen auf den Rückgang bestimmter
Pflanzenarten und auf eine zunehmende Erosion durch Überweidung mit Schafen im Westen
Irlands hingewiesen worden war. Mit diesem Urteil hat der Gerichtshof zum ersten Mal einen
Mitgliedstaat wegen Verstoßes gegen Artikel 3 der Richtlinie 79/409/EWG verurteilt.

2002 hat die Kommission weiterhin die Vergabe von Mitteln aus den Strukturfondsplänen
und -programmen sowie aus den Programmen für die Entwicklung des ländlichen Raums an
die Bedingung geknüpft, noch ausstehende Listen für die Errichtung des Natura 2000-Netzes
zu übermitteln, wozu die Mitgliedstaaten nach den Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG
verpflichtet sind.

Die Kommission betreibt weiterhin eine strikte Politik, wenn es darum geht, die im Rahmen
der LIFE-Verordnung zur Erhaltung der Gebiete bestimmten gemeinschaftlichen Finanzmittel
für die in das Netz Natura 2000 einbezogenen oder einzubeziehenden Gebiete bereitzustellen.
Außerdem prüft sie bei allen Anträgen auf Kofinanzierung im Rahmen des Kohäsionsfonds
sehr genau, ob die Umweltvorschriften eingehalten wurden. Dies gilt auch für die Mittel, die
für die Beitrittsländer in der Heranführungsphase bereitgestellt werden.

Bei der Anwendung der Richtlinie 92/43/EWG können auch bestimmte Probleme auftreten,
die nicht mit dem Schutz der als besondere Schutzgebiete ausgewiesenen oder dazu
bestimmten Lebensräume zusammenhängen, sondern mit dem Schutz der Arten. Artikel 12
der Richtlinie sieht eine strenge Schutzregelung für Arten vor, die in Anhang IV (a)
aufgeführt werden. Abweichungen sind nur zulässig nach den Bedingungen, die in Artikel 16
Absätze 1 und 2 festgelegt sind.
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In seinem Urteil vom 20. Januar 2002 hat der Gerichtshof festgestellt, dass Griechenland
gegen Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b) und d) verstoßen hat, da das Land nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt hat, um ein strenges
System zum Schutz der Meeresschildkröte Caretta caretta auf Zakynthos einzuführen. Durch
diese Schutzmaßnahmen sollte verhindert werden, dass die Meeresschildkröte während der
Fortpflanzungszeit gestört wird oder dass ihre Fortpflanzungsstätten geschädigt oder zerstört
werden (Rechtssache C-103/00). Dies ist das erste Urteil des Europäischen Gerichtshofs in
Bezug auf Artikel 12 der Richtlinie. Es unterstreicht die Notwendigkeit, ein effektives System
zum Schutz für Arten einzuführen, die in Anhang IV (a) aufgeführt werden, und legt den
Begriff „absichtlich“ aus. Eine ähnliche Rechtssache gegen das Vereinigte Königreich ist
noch anhängig. Dieser Mitgliedstaat hat es versäumt, die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz des Kammmolches (Triturus cristatus) zu ergreifen (Rechtssache C-434/01).

6. Lärm

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende
Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen27

ist am 3. Juli 2001 abgelaufen. Diese Richtlinie löst ab dem 3. Januar 2002 neun Richtlinien
zu verschiedenen Arten von Geräten und Maschinen ab. Die Kommission hat beschlossen,
Klage gegen drei Mitgliedstaaten zu erheben, die ihre Umsetzungsmaßnahmen entweder noch
nicht verabschiedet oder nicht mitgeteilt oder dies nicht für das gesamte Gebiet getan haben.
Diese Mitgliedstaaten sind Italien, Griechenland und das Vereinigte Königreich für Gibraltar.

7. Chemische Stoffe und Biotechnologie

Zu den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Bereich Chemie und Biotechnologie gehören
mehrere Gruppen von Richtlinien zu Produkten oder Tätigkeiten, die gemeinsame Merkmale
aufweisen - technische Komplexität, häufige Anpassungen an den neuesten Stand der
Forschung und Technik, Geltungsbereich für Wissenschaft und Technik - und ein Risiko für
die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

Die Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für
die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe muss aufgrund des
raschen wissenschaftlichen und technischen Fortschritts oft geändert werden. So lief die Frist
für die Umsetzung der Richtlinie 2001/59/EG zur achtundzwanzigsten Anpassung der
Richtlinie 67/548/EWG an den technischen Fortschritt am 21. Juli 2002 ab. Hier kommt es
häufig zu Verspätungen bei der Mitteilung der Umsetzungsmaßnahmen durch die
Mitgliedstaaten. In solchen Fällen leitet die Kommission rigoros ein Verfahren wegen
Nichtmitteilung ein, um die Mitgliedstaaten zu zwingen, ihre Verpflichtungen einzuhalten.

Die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998
über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten28 sollte von den Mitgliedstaaten bis
spätestens zum 14. Mai 2000 umgesetzt werden. Ende 2002 hatten einige Mitgliedstaaten
noch immer nicht ihre Umsetzungsmaßnahmen mitgeteilt.

Tierversuche werden von der Richtlinie 86/609/EWG über die Anpassung von Gesetzen,
Verordnungen und Verwaltungsbestimmungen der Mitgliedstaaten über den Schutz der für

                                                
27 ABl. L 162, 3.7.2000, S. 1.
28 ABl. L 123, 24.4.1998, S. 1.
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Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere erfasst. Nach wie vor
bestehen in diesem Zusammenhang Probleme, was die Übereinstimmung der Maßnahmen der
Mitgliedstaaten mit der Richtlinie betrifft. Die Kommission hat Irland eine mit Gründen
versehene Stellungnahme auf der Grundlage von Artikel 228 übermittelt, da dieses Land das
Urteil des Gerichtshofs vom 18. Oktober 2001 nicht umgesetzt hat. In diesem Urteil hatte der
Gerichtshof festgestellt, dass Irland nicht alle erforderlichen Maßnahmen zur
ordnungsgemäßen Umsetzung der Artikel 2 Absatz d, 11 und 12 der Richtlinie getroffen und
keine angemessene Sanktionsregelung für den Fall der Nichtbeachtung der Anforderungen
der Richtlinie vorgesehen hatte (Rechtssache C-354/99). In seinem Urteil vom 12. September
2002 kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Frankreich die Artikel 4, 7 Absatz 3, 11, 12
Absatz 2, 18 Absatz 1 und 3 sowie Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie nicht ordnungsgemäß
umgesetzt hat (Rechtssache C-152/00). Der Generalanwalt hat in seinem Schlussantrag vom
26. September 2002 dem Gerichtshof empfohlen, festzustellen, dass die Niederlande Artikel
11 und Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie nicht umgesetzt haben (Rechtssache C-205/01). Die
Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien und Belgien wegen mangelhafter Anwendung
der Richtlinie wurden aufrechterhalten.

Eine neue Richtlinie zur Änderung des ursprünglichen Rahmens für die Regelung der
absichtlichen Freisetzung von genetisch veränderten Organismen (GVO) in der
Gemeinschaft29 war spätestens bis zum 17. Oktober 2002 in nationales Recht umzusetzen.
Der ursprüngliche Rahmen – die Richtlinie des Jahres 199030 – war geschaffen worden, da
befürchtet wurde, dass die Freisetzung von GVO zu unumkehrbaren Schäden in der Umwelt
führen könnte. Bei der Überprüfung der Richtlinie im Jahr 1996 wurde festgestellt, dass
mehrere Aspekte des ursprünglichen Rahmens strikter gefasst und verbessert werden mussten.
Die Richtlinie 90/220/EWG wurde daraufhin durch die Richtlinie 2001/18/EG ersetzt. Der
Aufbau der Richtlinie wurde beibehalten, die Bestimmungen wurden jedoch strenger und
transparenter gestaltet. Vor allem wurde ein effektiveres und effizienteres
Genehmigungsverfahren eingeführt. Gegen vierzehn Mitgliedstaaten wurden
Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtmitteilung der Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet,
da sie die Frist vom 17. Oktober 2002 nicht eingehalten hatten.

8. Abfälle

Die Abfall-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 75/442/EWG wie geändert durch die Richtlinie
91/156/EWG) schreibt vor, dass Abfallbeseitigungs- und Abfallverwertungsanlagen nicht
ohne vorherige Genehmigung errichtet und betrieben werden können. Bevor eine
Genehmigung für die Errichtung einer Abfalldeponie erteilt wird, muss festgelegt werden,
wie die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden können. Die
Mitgliedstaaten haben noch immer Probleme, diese Bestimmungen korrekt und in vollem
Umfang in nationales Recht umzusetzen.

2002 hat die Kommission eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelhafter
Anwendung der Abfall-Rahmenrichtlinie eingeleitet. Die meisten Schwierigkeiten bei der
Umsetzung ergeben sich aus der Anwendung der Abfall-Rahmenrichtlinie auf bestimmte
Anlagen. Hieraus erklärt sich auch die große Anzahl von Beschwerden, in denen es

                                                
29 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die

absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/220/EWG des Rates

30 Richtlinie 90/220/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung genetisch
veränderter Organismen in die Umwelt
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hauptsächlich um Probleme der Ablagerung von Abfällen geht (illegale Deponien und/oder
ungeordnete Abfallbehandlung, nicht vorhandene oder unzureichende
Umweltverträglichkeitsprüfungen, umstrittene Standorte für geordnete Deponien, nicht richtig
betriebene oder wasserverunreinigende Deponien usw.). Die Kommission untersucht vor dem
Hintergrund derartiger Einzelfälle - so kann eine illegale Deponie ein Hinweis darauf sein,
dass die Abfallbewirtschaftung dem Bedarf nur unzureichend gerecht wird -, ob
möglicherweise allgemeine Probleme im Zusammenhang mit einer mangelhaften Anwendung
des Gemeinschaftsrechts wie fehlende oder unzureichende Abfallbewirtschaftungspläne
vorliegen.

Weitere Fälle von mangelhafter Anwendung der Abfallrechtsvorschriften lassen sich auch in
Bezug auf eine nicht angemessene Abfallbewirtschaftungsplanung feststellen. Hier lässt sich
eine Reihe von Unzulänglichkeiten feststellen. Diese Verfahren beziehen sich auf
Unzulänglichkeiten in Verbindung mit den Abfallbewirtschaftungsplänen nach Artikel 7 der
Rahmenrichtlinie bzw. mit den Plänen zur Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle nach Artikel
6 der Richtlinie 91/689/EWG sowie mit der Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen, für
die nach Artikel 14 der Richtlinie 94/62/EG besondere Entsorgungspläne gefordert werden.
Im Jahr 2002 hat der Gerichtshof drei Mitgliedstaaten wegen Verstoßes gegen ihre
Verpflichtungen aus Artikel 7 Absatz 1 der Abfall-Rahmenrichtlinie, Artikel 6 Absatz 1 der
Richtlinie 91/689/EWG und Artikel 14 der Richtlinie 94/62/EG verurteilt, da sie nicht für alle
Abfälle Bewirtschaftungspläne erstellt hatten31. Die Kommission verfolgt diese Fälle gemäß
Artikel 228, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten dem Urteil des Gerichtshofs Folge
leisten.

Die Rechtsprechung zur Definition von Abfall im Rahmen der Abfall-Rahmenrichtlinie
wurde durch die Vorabentscheidung des Gerichtshofs vom 18. April 2002 bestätigt und
präzisiert (Rechtssache C-9/00 Palin Granit). Der Gerichtshof war der Auffassung, dass
Bruchgestein, das aus dem Betrieb eines Steinbruchs stammt und für unbestimmte Zeit bis zu
einer möglichen Verwendung gelagert wird, als Abfall im Sinne der Abfall-Rahmenrichtlinie
einzustufen ist. Der Ort der Lagerung des Bruchgesteins, seine Zusammensetzung und der –
als nachgewiesen unterstellte – Umstand, dass es für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt nicht wirklich gefährlich ist, sind keine maßgeblichen Kriterien für seine Einstufung
als Abfall.

Die Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien32 klärt den Rechtsrahmen für die
Genehmigung von Abfalldeponien in den Mitgliedstaaten. Die Frist für die Umsetzung dieser
Richtlinie ist am 16. Juli 2001 abgelaufen. Für Deponien, die ihren Betrieb nach diesem
Datum aufnehmen, und für vorhandene Deponien werden die Anforderungen durch diese
Richtlinie verschärft. Bis Ende 2002 hatten mehrere Mitgliedstaaten noch immer keine
Umsetzungsmaßnahmen verabschiedet oder mitgeteilt. Die Kommission sah sich daher
gezwungen, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.

Zur Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle ist festzustellen, dass die
Mitgliedstaaten auch 2002 Probleme mit der ordnungsgemäßen Umsetzung in
einzelstaatliches Recht hatten. Anhang IV Teil 3 gibt einen Überblick über den Stand der
Umsetzung in diesen Fällen. Was die Anwendung der Richtlinie betrifft, so hatte die

                                                
31 Rechtssache C-292/99 gegen Frankreich, Rechtssache C-35/00 gegen das Vereinigte Königreich und

Rechtssache C-466/99 gegen Italien.
32 ABl. L 182, 16.7.1999, S. 1.
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Kommission bereits 1998 Vertragsverletzungsverfahren gegen eine Reihe von Mitgliedstaaten
eingeleitet. Diese hatten es versäumt, der Kommission die erforderlichen Informationen über
die Gründung von Betrieben oder Unternehmen mitzuteilen, die im Bereich Beseitigung
und/oder Verwertung gefährlicher Abfälle tätig sind. In seinem Urteil vom 13. Juni 2002 hat
der Gerichtshof festgestellt, dass Griechenland versäumt hat, der Kommission innerhalb der
vorgeschriebenen Frist die in Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie vorgesehenen Daten zu
übermitteln (Rechtssache C-33/01).

Die Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September
2000 über Altfahrzeuge war bis zum 21. April 2002 umzusetzen. Ende 2002 hatte die
Kommission gegen zehn Mitgliedstaaten Verfahren wegen Nichtmitteilung eingeleitet. Diese
hatten keine Umsetzungsmaßnahmen verabschiedet oder aber diese der Kommission nicht
mitgeteilt.

In Bezug auf die Richtlinie 75/439/EWG über die Altölbeseitigung hatte die Kommission im
Jahr 2001 gegen 11 Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren wegen
Nichtübereinstimmung bzw. mangelhafter Anwendung eingeleitet. Die nationalen
Rechtsvorschriften standen nicht mit mehreren Artikeln der Richtlinie in Einklang, vor allem,
was die Verpflichtung betrifft, der Altölwiederverwendung durch Aufbereitung den Vorrang
einzuräumen, sofern die technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen
dies zulassen. Im Jahr 2002 hat die Kommission die Vertragsverletzungsverfahren gegen
Frankreich, die Niederlande, Finnland, Dänemark und Schweden aufrechterhalten und
beschlossen, Verfahren gegen Österreich, Griechenland, das Vereinigte Königreich und
Portugal einzuleiten.

Was die Beseitigung der beiden besonders gefährlichen Produkte polychlorierte Biphenyle
(PCB) und polychlorierte Terphenyle (PCT) betrifft, so schreibt die Richtlinie 96/59/EG vor,
dass die Mitgliedstaaten binnen drei Jahren nach deren Annahme, d. h. bis zum 16. September
1999, einen Plan zur Dekontaminierung und/oder Beseitigung der in das Bestandsverzeichnis
aufgenommenen Geräte und der darin enthaltenen PCB erstellen und die Grundzüge einer
Regelung für die Einsammlung und spätere Beseitigung von Geräten aufstellen, die nicht der
Bestandsaufnahmepflicht gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie unterliegen. Allerdings
haben viele Mitgliedstaaten der Kommission noch immer nicht die erforderlichen
Maßnahmen mitgeteilt. Daher hat der Gerichtshof im Jahr 2002 mehrere Mitgliedstaaten
wegen Nichtmitteilung verurteilt (Rechtssache C-174/01 gegen Luxemburg, Rechtssache C-
46/01 gegen Italien, Rechtssache C-177/01 gegen Frankreich und Rechtssache C-47/01 gegen
Spanien).

Was die Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle betrifft, so müssen
zwei besondere Entwicklungen hervorgehoben werden. Die Kommission hat das Verfahren
(Rechtssache C-463/01) gegen Deutschland in Bezug auf die Verpackungsverordnung (die so
genannte ‘Töpfer’-Verordnung) fortgesetzt, welche die Wiederverwendung von
Verpackungsmaterial vorschreibt. Die Mehrwegquote, die in der deutschen
Verpackungsverordnung festgesetzt ist, stellt ein Handelshemmnis und eine indirekte
Diskriminierung von eingeführtem Mineralwasser dar, das an der Quelle abgefüllt wird.
Dagegen konnte die Kommission das Verfahren gegen Dänemark (Rechtssache C-246/99) in
Bezug auf Dänemarks so genannten ‘can ban’ einstellen. Dabei handelt es sich um eine
dänische Rechtsvorschrift, die vorschreibt, dass Bier und Erfrischungsgetränke in wieder
verwertbaren Verpackungen  verkauft werden müssen und dass diese Getränke nicht in
Metallverpackungen importiert werden dürfen. Die Einstellung des Verfahrens beruhte
darauf, dass Dänemark die Rechtsvorschrift außer Kraft gesetzt hatte.
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9. Umwelt und Industrie

Die Richtlinie 96/61/EC über die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (die so genannte „IVVU“-Richtlinie) vom 24. September 1996 war
bis spätestens zum 30. Oktober 1999 umzusetzen. Auch 2002 mussten Verfahren wegen
Nichtmitteilung der Umsetzungsmaßnahmen gegen einige Mitgliedstaaten aufrechterhalten
werden. 2002 hat der Gerichtshof Urteile gegen Spanien, Griechenland und das Vereinigte
Königreich erlassen, da diese Mitgliedstaaten nicht die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften verabschiedet hatten, um die Anforderungen der Richtlinie zu
erfüllen. Finnland, Schweden und Österreich wurden mit Gründen versehene Stellungnahmen
übermittelt, da einige Aspekte ihrer nationalen Rechtsvorschriften nicht mit der Richtlinie in
Einklang stehen.

Die Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit
gefährlichen Stoffen („Seveso II”), welche die Richtlinie 82/501/EWG seit dem 3. Februar
2001 („Seveso I”) abgelöst hat, war bis spätestens zum 3. Februar 1999 umzusetzen. Bis
heute wurden von einigen Mitgliedstaaten noch nicht alle Umsetzungsmaßnahmen mitgeteilt,
insbesondere, was die Artikel 11 und 12 der Richtlinie betrifft.

10. Strahlenschutz

Die Richtlinie 96/29/Euratom des Rates zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen
für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren
durch ionisierende Strahlungen (ABl. L 159, 29.6.1996, S. 1) und die Richtlinie
97/43/Euratom des Rates über medizinische Exposition (ABl. L 180, 9.7.1997, S. 22) waren
bis Mai 2000 umzusetzen. Bis Dezember 2002 hatten die meisten Mitgliedstaaten
Umsetzungsmaßnahmen für beide Richtlinien verabschiedet. Im Vereinigten Königreich und
in Dänemark sind jedoch noch immer einzelne Bestimmungen (Richtlinie 96/29) nicht
umgesetzt. Dies gilt auch für Frankreich (beide Richtlinien).

2002 sind bei der Kommission fünf Mitteilungen über Entwürfe für Rechtsvorschriften gemäß
Artikel 33 des Euratom-Vertrags eingegangen. (Eine dieser Mitteilungen bezog sich auf die
Richtlinie 92/3 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle, vier
bezogen sich auf die Maßnahmen zur Umsetzung der beiden im vorstehenden Abschnitt
genannten Richtlinien). Es wurde keine formale Empfehlung ausgesprochen.

In Übereinstimmung mit Artikel 35 des Euratom-Vertrags hat die Kommission in Portugal die
Einrichtungen zur ständigen Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt überprüft.

2002 sind bei der Kommission neun Mitteilungen mit allgemeinen Angaben über Pläne zur
Entsorgung radioaktiver Abfälle nach Artikel 37 des Euratom-Vertrags eingegangen. Die
Kommission konnte die Daten prüfen und entscheiden, ob die Durchführung dieser Pläne eine
radioaktive Verseuchung des Wassers, des Bodens oder der Luft eines anderen Mitgliedstaats
verursachen kann. Die Kommission hat 17 Stellungnahmen abgegeben.

Die Kommission hat sich mit einer Reihe von Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel
141 des Euratom-Vertrags befasst. Sie hat Verfahren in Bezug auf vier neue von Amts wegen
aufgedeckte Fälle eingeleitet und zwei Beschwerden erhalten. Außerdem hat sie dem
Vereinigten Königreich eine mit Gründen versehene Stellungnahme zur Umsetzung der
Richtlinie 89/618 über die Unterrichtung der Bevölkerung im Falle radiologischer
Notstandssituationen übermittelt. Darüber hinaus hat die Kommission beschlossen, ein
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Verfahren gegen das Vereinigte Königreich einzuleiten, weil der Mitgliedstaat nicht gemäß
Artikel 37 des Vertrags Angaben über den Rückbau des Forschungsreaktors JASON
übermittelt hatte. Sie beschloss auch, ein Verfahren gegen Dänemark einzuleiten, da der
Mitgliedstaat keine einzige Maßnahme zur Umsetzung der Richtlinie 96/29 mitgeteilt hatte.

Angesichts der Fortschritte, die bei der Umsetzung der Richtlinien 96/29 und 97/43 erzielt
worden sind, hat die Kommission beschlossen, die Verfahren gegen die Niederlande
einzustellen und die Klagen gegen Irland und Portugal zurückzuziehen. Dies konnte auch im
Fall von Deutschland geschehen, da der Mitgliedstaat neue Rechtsvorschriften zur Umsetzung
der Richtlinie 89/618 verabschiedet hat.
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KAPITEL II

IMPEL (EUROPÄISCHES NETZ ZUR ANWENDUNGUND DURCHSETZUNG DES
UMWELTRECHTS DER GEMEINSCHAFT)

1. Hintergrund

IMPEL ist ein informelles Netz der Umweltbehörden der Mitgliedstaaten und der
Kommission, das seit 1992 besteht. Oberstes Ziel dieses Netzes ist, in der Europäischen
Gemeinschaft den notwendigen Antrieb für eine wirksamere Anwendung des europäischen
Umweltrechts zu schaffen.

Ursprünglich standen bei der Tätigkeit des Netzes die Durchführung und Durchsetzung der
Rechtsvorschriften im Umweltbereich (vor allem in bezug auf komplexe industrielle
Betriebsvorgänge) im Mittelpunkt. Seither ist der Tätigkeitsbereich schrittweise erweitert
worden und bezieht sich nun auch auf andere Teile der ordnungspolitischen Kette. Eine
vollständige Beschreibung der Entstehung dieses Netzes ist im ersten Jahresbericht (Abschnitt
3.5.1, S. 19) zu finden. Im zweiten Jahresbericht wurde die Entwicklung der Struktur von
IMPEL bis Juni 1999 und deren Rationalisierung beschrieben (Abschnitte 4.2 und 4.3, S. 27-
28). Infolge dieser Rationalisierung wurden die beiden bis dahin bestehenden ständigen
Ausschüsse und die Plenartagungen abgeschafft und durch IMPEL-Tagungen ersetzt, die
zweimal jährlich veranstaltet und durch Treffen im Rahmen von Projekten und
Projektclustern ergänzt werden.  Der dritte Jahresbericht hat untersucht, wie sich die Arbeit
von IMPEL nach diesen Änderungen entwickelt hat und was erreicht werden konnte. Der
vierte Jahresbericht betrachtet nun, wie IMPEL zurzeit arbeitet und welche Vorkehrungen
getroffen werden, um den Wert und den Nutzen des Netzes auch in Zukunft zu gewährleisten.

2. IMPEL-Tätigkeiten

Im Mittelpunkt der Tätigkeiten des IMPEL-Netzes stehen seine Projekte. Generell kann
gesagt werden, dass im Rahmen der Projekte untersucht wird, wie die Rechtsvorschriften zum
jeweiligen Zeitpunkt angewandt und durchgesetzt werden. Im Anschluss daran werden die
bewährtesten Verfahren definiert.

Den Rahmen für die IMPEL-Projekte und Tätigkeiten bildet das Mehrjahresarbeitsprogramm.
Dieses Programm soll den Arbeiten von IMPEL für die Jahre 2002-2006 eine Struktur geben.
Es stützt sich auf das Sechste Umweltaktionsprogramm mit besonderem Schwerpunkt auf der
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Mindestkriterien
für Umweltinspektionen in den Mitgliedstaaten (2001/331/EG). Das über mehrere Jahre
laufende Arbeitsprogramm wird flexibel umgesetzt werden. Dabei wird in regelmäßigen
Abständen überprüft werden, ob das Programm mit zukünftigen Prioritäten und
Entwicklungen in Einklang steht.

Das Mehrjahresarbeitsprogramm kann auf der IMPEL-Website abgerufen werden:
http://europa.eu.int/comm/environment/impel.

Die Verabschiedung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung von Mindestkriterien für Umweltinspektionen in den Mitgliedstaaten
(2001/331/EG) im April 2001 hatte erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit von IMPEL. Die
Empfehlung selbst stützt sich in hohem Maße auf die Arbeiten, die im Rahmen früherer
IMPEL-Projekte geleistet worden waren. Sie sieht mehrere Aufgaben vor, die speziell auf
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IMPEL zugeschnitten sind, und wird die IMPEL-Arbeitsprogramme in den nächsten Jahren
entscheidend bestimmen.

IMPEL spielt bereits eine aktive Rolle bei der Umsetzung der Empfehlung. So hat IMPEL
zum Beispiel ein freiwilliges Verfahren entwickelt, in dessem Rahmen die Mitgliedstaaten
über Inspektionen und Inspektionsverfahren berichten und sich diesbezüglich Ratschläge
erteilen. Die Vorteile, die ein solches Verfahren mit sich bringen kann, sind:

– Förderung der Kapazitätsbildung in den Umweltinspektoraten der EU-
Mitgliedstaaten

– Ermutigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den
Umweltinspektoraten der EU-Mitgliedstaaten in bezug auf gemeinsame Fragen oder
Probleme durch Erfahrungsaustausch und die Entwicklung und Verbreitung
bewährter Verfahren im Umweltrecht

– Bereitstellung von Beratung für Umweltinspektorate („candidate inspectorates“ -
“Umweltinspektorate, die einer Überprüfung unterzogen werden“), die unter
Umständen eine externe Meinung von einem vertrauenswürdigen, sachkundigen und
unabhängigen Experten einholen wollen, um ihre Struktur, ihre Arbeitsweise oder
Leistung zu verbessern und einen Leistungsvergleich (Benchmarking) anzustellen.

– Verbreitung von bewährten Verfahren; dadurch soll die Qualität der Arbeit der
Umweltinspektorate und die Qualität der Überwachung verbessert sowie ein Beitrag
zu einer ständigen Verbesserung der Qualität und Konsistenz der Anwendung des
Umweltrechts in der EU geleistet werden (gleiche Bedingungen für alle).

IMPEL hat bereits fünf Überprüfungen von Inspektionspraktiken und -verfahren in
Umweltinspektoraten durchgeführt; die erste fand 2001 in Deutschland statt. 2002 folgten
Überprüfungen in Irland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Eine weitere Prüfung
wird im Februar 2003 in Spanien stattfinden.

Die Empfehlung 2001/331/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung
von Mindestkriterien für Umweltinspektionen in den Mitgliedstaaten fordert IMPEL auf,
Mindestkriterien für die Qualifikation von Umweltinspektoren zu erarbeiten. Im Jahr 2002 hat
IMPEL sein Projekt für die Schulung und Qualifizierung von Inspektoren fortgeführt. Die
Experten, die an diesem Projekt teilgenommen haben, wurden gebeten, die Verfahren zur
Schulung von Umweltinspektoren in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat zu beschreiben. Im
Rahmen des Projekts wurde ermittelt, welche Elemente als zentrale Themen oder
Mindestanforderungen anzusehen sind, die von allen Inspektoren erfüllt werden sollten. Eine
Darstellung der üblicherweise erforderlichen Eingangsvoraussetzungen für
Umweltinspektoren geht auch näher auf Arbeitsbereiche ein, in denen Umweltinspektoren im
Laufe ihrer Arbeit tätig werden.

Unter Punkt VIII.1 der Empfehlung  2001/331/EG werden die Mitgliedstaaten aufgefordert,
„der Kommission zwei Jahre nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung im Amtsblatt der
Gemeinschaften“, d. h. bis zum 27. April 2003, „über ihre Erfahrung bei dem Umgang mit
der Empfehlung berichten, wobei sie, so weit möglich, alle von regionalen und lokalen
Überwachungsbehörden erhältlichen Informationen nutzen.“
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IMPEL hat einen Leitfaden entwickelt, um die Bereitstellung dieser Informationen zu
erleichtern und den Mitgliedstaaten dabei behilflich zu sein, dieser Anforderung
nachzukommen. Dieser Leitfaden ist auf der IMPEL-Website veröffentlicht.

3. Rechtsgrundlage

Mit der Veröffentlichung des Beschlusses 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften vom 10. September 2002 (ABl. L 242/1) verfügt das IMPEL-
Netz nun über eine formale Rechtsgrundlage.

Artikel 3 „Strategische Konzepte zur Erfüllung der Umweltziele“ bezieht sich ausdrücklich
auf die Arbeit von IMPEL. In Artikel 3 Absatz 2 wird die Förderung einer wirksameren
Umsetzung und Durchsetzung des gemeinschaftlichen Umweltrechts gefordert u. a. durch:

– die Förderung einer verbesserten Praxis bei Genehmigungen, Inspektionen,
Überwachung und Durchsetzung durch die Mitgliedstaaten und

– Verbesserung des Informationsaustauschs über die beste Praxis bei der Umsetzung,
auch mittels des Europäischen Netzes zur Anwendung des Umweltrechts der
Gemeinschaft (IMPEL) im Rahmen von dessen Zuständigkeiten.

4. Beteiligung anderer Länder

4.1. Zusammenarbeit mit AC-IMPEL

AC-IMPEL ist im Januar 1998 in Brüssel, Belgien, gegründet worden. Es ist das Netz für die
Beitrittsländer und unterstützt diese bei der Umsetzung des acquis communautaires und bei
der Kapazitätsbildung.

2002 waren die wichtigsten Tätigkeiten des  AC-IMPEL-Netzes:

– die achte AC-IMPEL-Plenartagung und das Austauschprogramm für Inspektoren in
Lettland

– die neunte AC-IMPEL-Plenartagung und das Austauschsprogramm für Inspektoren
in Litauen.

Die Mitglieder von AC-IMPEL haben sich an IMPEL-Projekten beteiligt, zum Beispiel an
dem finnischen Projekt über die Energieeffizienz, an dem dänisch-portugiesischen Projekt
über ein Handbuch für Umweltinspektorate, am Cluster 1 zu Schulung und Austausch und am
IMPEL-Cluster zur grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen.

4.2. Zusammenschluss von  IMPEL und AC-IMPEL

Nach der Übereinkunft vom Juni 2001 über eine engere Zusammenarbeit wurde auf der
19. IMPEL-Tagung und der zweiten gemeinsamen IMPEL/AC-IMPEL-Tagung im Juni 2002
in Santiago de Compostela der Zusammenschluss beider Netze zum 1. Januar 2003
beschlossen. Der Zusammenschluss der beiden Netze IMPEL und AC-IMPEL wird zu einer
Verbesserung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten und den
Beitrittsländern beitragen. Die AC-IMPEL-Länder werden zu Vollmitgliedern des IMPEL-
Netzes werden. Sie werden in zunehmendem Maße in IMPEL-Projekte einbezogen werden,
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aber immer noch die Möglichkeit haben, Projekte durchzuführen. Für diesen Zweck werden
sie Zugang zu speziellen Mitteln für Beitrittsländer haben.

Auf der 20. IMPEL-Tagung im Dezember 2002 in Kopenhagen – die gleichzeitig die erste
gemeinsame IMPEL/AC-IMPEL-Tagung war – einigten sich die Teilnehmer auf die
Organisationsstruktur und die Arbeitsweise des fusionierten IMPEL-Netzes. Es wurde
beschlossen, dass zwei Vertreter der AC-IMPEL-Länder in Zukunft an der IMPEL-Troika
teilnehmen werden. Diese besteht aus Mitgliedern der vorhergehenden, der jetzigen und der
nächsten Präsidentschaft. Die Troika ist für die Erstellung der Tagesordnung für die IMPEL-
Tagungen zuständig.

4.3. Andere europäische Länder (EWR)

Die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), d. h. Island, Liechtenstein und
Norwegen, werden zur Teilnahme an Arbeitsgruppen eingeladen, wenn ihr Beitrag als
wünschenswert angesehen wird. Norwegen beteiligt sich an den beiden Clustern „Schulung
und Austausch“ und „Grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen“. Norwegen hat auch
bereits an den  IMPEL-Tagungen  2002 in Santiago de Compostela und Kopenhagen
teilgenommen.

Mit dem Zusammenschluss von IMPEL und AC-IMPEL wird Norwegen zu einem
Vollmitglied des IMPEL-Netzes.

5. Zusammenarbeit mit anderen Netzen

5.1. INECE

INECE ist das „Internationale Netz für die Einhaltung und Durchsetzung von
Umweltvorschriften“ (International Network for Environmental Compliance and
Enforcement). Es wurde 1985 errichtet und ist inzwischen ein bedeutendes internationales
Netzwerk, dem mehr als 2500 Vertreter aus Regierungsbehörden, die mit der Durchsetzung
von Umweltvorschriften befasst sind, NRO und internationale Organisationen angehören.

Im Juni 2002 fand in San Jose, Costa Rica, die sechste INECE-Konferenz mit dem Titel
„Inaugurating a millennium of Implementation and Enforcement of Environmental Law”
statt. An dieser Konferenz haben mehr als 170 Personen teilgenommen, die mit der
Durchsetzung von Umweltvorschriften befasst sind, u.a. Regierungsbeamte, internationale
Organisationen, NRO. Außerdem nahmen an der Konferenz Wissenschaftler aus über 80
Ländern und Organisationen teil.

Die sechste INECE-Konferenz hat zum ersten Mal eine Erklärung erarbeitet, die anschließend
dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg im Jahr 2002 vorgelegt wurde.
Neben der Schlusserklärung der Konferenz wurde auch der Entwurf für einen Strategieplan
diskutiert.

Dieser Dreijahresstrategieplan wurde in der Sitzung des ausführenden INECE-
Planungsausschusses im Oktober 2002 in Prag angenommen33. Der Plan enthält ein
Arbeitsprogramm, um die Aufgaben und Ziele von INECE von November 2002 bis Oktober
2005 umzusetzen.

                                                
33 Eine vollständige Fassung des Strategieplans kann abgerufen werden unter: http://www.inece.org
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5.2. NISECEN und BERCEN

IMPEL hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Compliance and Enforcement
Network of the Newly Independent States (NISECEN) und des Balkan Environmental
Regulatory Compliance and Enforcement Network (BERCEN) gespielt. IMPEL arbeitet eng
mit diesen beiden Netzen zusammen.

2002 haben die Koordinatoren von NISECEN und BERCEN an den beiden IMPEL-Tagungen
in Santiago de Compostela und Kopenhagen teilgenommen. Dort wurde beschlossen, die
Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Netzen weiter zu intensivieren. Es wurde
vereinbart, Vertreter von NISECEN und BERCEN von Fall zu Fall zu IMPEL-Projekten und
-tagungen einzuladen.

6. IMPEL-Berichte  2002

2002 wurden IMPEL-Berichte vorgelegt über folgende Themen:

•  IMPEL-Leitfaden zu Punkt VIII der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 4. April 2001 zur Festlegung von Mindestkriterien für Umweltinspektionen

•  IMPEL-Überprüfungsinitiative, Phase 3: Test des Überprüfungsprogramms - Überprüfung
in Irland

•  IMPEL-Überprüfungsinitiative, Phase 3: Test des Überprüfungsprogramms - Überprüfung
in Belgien

•  Finnischer Bericht über die Energieeffizienz bei Genehmigungen im Umweltbereich

•  Finnisches Vergleichsprogramm II - Selbstüberwachung und elektronische
Berichterstattung, Zellstoff- und Papierherstellung

•  Bericht über aus Unfällen gezogene Lehren, Seminar in Reims im Jahr 2001.

Diese Berichte können auf der IMPEL-Website abgerufen werden unter
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/

7. Arbeitsprojekte und Haushaltsmittel für das Jahr 2002

Seit 1997 werden IMPEL-Projekte generell von der Kommission kofinanziert; die Leitung der
Projekte liegt bei den Mitgliedstaaten. Der Finanzierungsanteil der Kommission betrug bisher
zwischen 50 und 80 %, obgleich die Kommission ausschließlich zu den förderfähigen Kosten
einen Zuschuss leistet. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Mitgliedstaaten die Kosten für
die Angestellten des öffentlichen Dienstes, die in IMPEL-Projekten mitarbeiten, in vollem
Umfang selbst tragen müssen. Dies sollte stets berücksichtigt werden, wenn man die
Investitionen in IMPEL-Projekte betrachtet. Insgesamt wurden im Jahr 2002 250 000 € für
Projekte bereitgestellt.

Die Arbeiten des IMPEL-Netzes bestehen weiterhin schwerpunktmäßig in der Durchführung
und Durchsetzung der Rechtsvorschriften im Umweltbereich, vor allem insoweit als
komplexe industrielle Betriebsvorgänge betroffen sind. In der Regel wird im Rahmen der
Projekte untersucht, inwieweit die Rechtsvorschriften angewandt und durchgesetzt werden;
anschließend werden die bewährtesten Verfahren definiert. Das Projekt über Energieeffizienz
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bei Genehmigungen im Umweltbereich war bisher eines der wichtigsten IMPEL-Projekte im
Zusammenhang mit IVVU. Seine Ergebnisse waren für die Kommission von besonderem
Nutzen.

Die Zahl und die Qualität der Berichte, die IMPEL im Jahr 2002 erarbeitet hat, unterstreichen
den Erfolg des Netzes, was die Erreichung seiner Ziele betrifft. IMPEL hat die
Herausforderung angenommen, welche die Empfehlung zu Mindestkriterien für
Umweltinspektionen dargestellt hat, und hat bereits zwei weitere Überprüfungen von
Umweltinspektoraten und von Inspektionsverfahren vorgenommen.

Die Website ist nach wie vor ein großer Erfolg und ein sehr nützlicher Weg, um die
Tätigkeiten von IMPEL bekannt zu machen. Alle Berichte, die von IMPEL angenommen
wurden, sind auf der Website zu finden, und dies stellt sicher, dass diese Berichte für eine
möglichst breite Öffentlichkeit zugänglich sind.

8. Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Arbeiten des Netzes sind weiterhin von sehr hoher Qualität. Die Verabschiedung des
Mehrjahresarbeitsprogramms (das sich im Wesentlichen an der Empfehlung zur Festlegung
der Mindestkriterien für Umweltinspektionen und dem Sechsten Umweltaktionsprogramm
orientiert) setzt Schwerpunkte für die künftige Arbeit des Netzes und wird sicherstellen, dass
die Tätigkeiten auch in Zukunft von hohem Wert und Nutzen sein werden.

Die Fusion der beiden Netze IMPEL und AC-IMPEL wird den Stellenwert der Umwelt in
zukünftigen Mitgliedstaaten und Beitrittsländern verstärken und die Annäherung an den
acquis communautaire in diesen Ländern beschleunigen. Das IMPEL-Arbeitsprogramm 2003
enthält eine Reihe von vorrangigen Tätigkeiten, die dazu beitragen, den Boden für die
Umsetzung in den zukünftigen Mitgliedstaaten und Beitrittsländern zu bereiten. Der
Zusammenschluss wird auch zu einer besseren Verbindung zwischen den jetzigen und den
zukünftigen Mitgliedstaaten sowie den Beitrittsländern beitragen.
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KAPITEL III

NOTIFIZIERTE RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN ZUR
UMSETZUNG DER IM BERICHTSZEITRAUM IN KRAFT GETRETENEN

GEMEINSCHAFTSRICHTLINIEN
(BIS ZUM 31. DEZEMBER 2002 EINGEGANGENE NOTIFIZIERUNGEN)

��  Richtlinie 1999/22/EG vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos
ABl. L 94, 9.4.1999, S.24-26
Umsetzungsfrist: 9.4.2002

Belgien 01.
02.

03.

Arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques
Arrêté Ministériel fixant des normes minimales pour la détention de
mammifères dans les parcs zoologiques, Moniteur belge du 19.8.1999, p. 30836
Arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant les normes minimales pour la détention
des oiseaux dans les parcs zoologiques, Moniteur belge du 5.9.2000, p. 30330

Dänemark 01. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlaeg m.v.
Deutschland 01.

02.

03.

04.

05.

Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie und weiterer
europarechtlicher sowie bundesrechtlicher Vorschriften zum Umweltschutz
vom 30. Mai 2002, Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 15 vom
30.5.2002, S. 103
Hamburgisches Naturschutzgesetz in der Fassung vom 7. August 2001,
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 31 vom 17.8.2001, S. 281
Hessisches Naturschutzgesetz in der Fassung vom 18. Juni 2002, GVBl. I, S.
364
Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes vom 19. November 2002, GBl.
für das Land Baden-Württemberg Nr. 3 vom 22.11.2002, S. 424
Gesetz zur Umsetzung europarechtlicher Vorschriften zum Umweltschutz vom
5. September 2002, Gesetz- und Verordnungsblatt Niedersachsen Nr. 27 vom
20.9.2002, S. 378

Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Frankreich 01.

02.

03.
04.

05.

Décret n° 2002/266 du 22.2.2002 relatif aux établissements détenant des
animaux d'espèces non domestiques et modifiant l'Artikel R.213 du code rural
Artikels L.110-1, L.413-1 à L.413-5, L.415-1 à L.415-5 du Code de
l'environnement
Artikels R. 213-1 à R. 213-22, R. 213-39 à R. 213-50 du Code rural
Arrêté ministériel du 21 août 1978 relatif aux caractéristiques auxquelles
doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant
au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
Arrêté ministériel du 21 août 1978 relatif aux règles générales de
fonctionnement et contrôle des établissements présentant au public des
spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
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��  Richtlinie 1999/22/EG vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos
ABl. L 94, 9.4.1999, S.24-26
Umsetzungsfrist: 9.4.2002

06.

07.

Arrêté ministériel du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en oeuvre du
contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories
d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit
des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Luxemburg Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Niederlande 01.

02.

Besluit van 19 april 2002, houdende eisen aan het houden, huisvesten,
verzorgen en tonen van wilde dieren in dierentuinen (Dierentuinenbesluit),
Staatsblad nr. 214
Besluit van 8 juli 2002, houdende de vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van het Dierentuinenbesluit, Staatsblad nr. 398, 25.7.2002

Österreich 01.

02.

03.

04.
05.
06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Landesgestz, mit dem das OÖ. Tierschutzgesetz 1995 geändert wird (OÖ.
Tierschutzgesetz-Novelle 2001), LGBl. Nr. 91/2001 vom 7.9.2001
Gesetz, mit dem das Wiener Tierschutz- und Tierhaltegesetz geändert wird,
LGBl. Nr. 13/2002 vom 28.2.2002
Gesetz, mit dem das Kärntner Tierschutz- und Tierhaltungsgesetz 1996
geändert wird, LGBl. Nr. 22/2002
Änderung des NÖ Jagdgesetzes 1974 (NÖ JG), LGBl. Nr. 6500-16
NÖ Jagdverordnung, LGBl. Nr. 6500/1-36
NÖ Tierschutzgesetz 1985 – Verordnung über Wildtierarten, deren Haltung
beschränkt ist, LGBl. Nr. 4610-1 vom 26.3.1997
Gesetz vom 23/05/2002 mit dem das Bgld. Tierschutzgesetz 1990 geändert
wird, LGBl. für das Burgenland Nr. 80 vom 18.7.2002, S. 335
Gesetz vom 24/04/2002 mit dem das Salzburger Veranstaltungsgesetz 1997
geändert wird, LGBl. für das Land Salzburg Nr. 62 vom 26.7.2002, S. 240
Gesetz über eine Änderung des Tierschutzgesetzes, Vorarlberger LGBl. Nr. 39,
vom 26.8.2002, S. 127
Verordnung der Landesregierung vom 24/09/2002 über die Haltung von Tieren
in Gehegen, Tierparks and Zoos, LGBl. für Tirol Nr. 97 vom 24.9.2002, S. 291
Gesetz vom 4 Juli 2002 zum Schutz der Tiere (Steiermärkisches Tierschutz-
und Tierhaltegesetz 2002), LGBl. für das Land Steiermark Nr. 106 vom
29.10.2002, S. 421
Ausserlandwirtschaftliche Tierhaltungs-Verordnung, LGBl. für Oberösterreich
Nr. 94 vom 24.9.2002, S. 609
Gesetz zum Schutz der Tiere (Tiroler Tierschutzgesetz 2002), LGBl. für Tirol
Nr. 86 vom 3.7.2002, S. 203

Portugal Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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��  Richtlinie 1999/22/EG vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos
ABl. L 94, 9.4.1999, S.24-26
Umsetzungsfrist: 9.4.2002

Finnland 01
02.
03.
04.

Eläinsuojelulaki, SSK 247/1996
Eläinsuojeluasetus, SSK 396/1996
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, SSK 594/1998
Laki rikoslain muuttamisesta, SSK563/1998

Schweden 01.
02.
03.

Miljöbalken (1998/808)
Artskyddsförordningen (1998/179)
Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998/900

Vereinigtes
Königreich

01. The Zoo Licensing Act 1981 (Amendment) (England and Wales) Regulations
2002, Statutory Instrument No 3080 of 11.12.2002
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��  Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  vom 18. September
2000 über Altfahrzeuge
ABl. L 269, 21.10.2000, S.34-42
Umsetzungsfrist: 21.4.2002

Belgien 01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

Décret de la Région wallonne du 20 décembre 2001 relatif aux conventions
environnementales, Moniteur belge du 6.2.2002, p. 4096
Décret de la Région wallonne du 20 décembre 2001 modifiant le décret du
27.06.1996 relatif aux déchets en vue de l'instauration d'une obligation de
reprise de certains biens ou déchets, Moniteur belge du 6.2.2002, p. 4105
Arrêté du 6 septembre 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de
véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux
conditions d'exploitation desdits centres, Moniteur belge du 26.9.2001 p. 32275
Arrêté du 18 juillet 2002 du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale
instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation ou de leur élimination, Moniteur belge du 27.9.2002 p. 43849
Arrêté du 25 avril 2002 du Gouvernement wallon instaurant une obligation de
reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion,
Moniteur belge du 18.6.2002, p. 27730
Arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, Moniteur belge
du 8.8.2001, p. 27022
Decreet van 20.04.1994 tot wijziging van het decreet van 2.10.1981 betreffende
het beheer van afvalstoffen

Dänemark 01.

02.

03.

04.

05.

Lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljobidrag og godtgorelse i forbindelse med
ophugning og skrotning af biler
Lov nr. 385 af 6 juni.2002 om aendring af lov om miljobidrag og godtgorelse i
forbindelse med ophugning og skrotning af biler
Bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002 om handtering af affald i form af
motordrevne koretojer og affaldsfraktioner herfra
Bekendtgørelse nr. 141 af 25. Februar 2000 om opkraevning af miljobidrag og
udbetaling af godtgorelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og
Bekendtgørelse nr. 481 af 19. juni 2002 om aendring af bekendtgorelse om
opkraevning af miljobidrag og udbetaling af godtgorelse i forbindelse med
ophugning og skrotning af biler

Deutschland 01.

02.

Gesetz über die Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Gesetz -
AltfahrzeugG) vom 21. Juni 2002, BGBl. Teil I Nr. 41 vom 28.6.2002, S. 2199
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft über die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von
Altfahrzeugen (Altfahrzeugeverordnung), BGBl. Teil II Nr. 407 vom 5.11.2002,
S. 2887

Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien 01. Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestion de vehiculos al final

de su vida util, Boletín Oficial del Estado número 3 de 3.1.2003, p. 185
Frankreich Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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��  Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  vom 18. September
2000 über Altfahrzeuge
ABl. L 269, 21.10.2000, S.34-42
Umsetzungsfrist: 21.4.2002

Luxemburg Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Niederlande 01.

02.

03.

Besluit beheer autowrakken van 24 mei 2002, Staatsblad 259
Besluit van 10 juni 2002 houdende wijziging van het Kentekenreglement,
Staatsblad 322
Regeling uitzonderingen verbod zware metalen in voertuigen van 17 juni 2002,
Staatscourant 118, 25.6.2002

Österreich 01.

02.

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft
(Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002) erlassen und das Kraftfahrgesetz
1967 und das Immissionsschutzgesetz-Luft geändert werden, BGBl Nr. 102 vom
16.7.2002, S. 989
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft über die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von
Altfahrzeugen (Altfahrzeugeverordnung), BGBl Teil II Nr. 407 vom 5.11.2002,
S. 2887

Portugal Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Finnland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Schweden 01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.

Lag om vägtrafikdefinitioner, SFS nr 559, 3.7.2001
Förording om vägtrafikregister, SFS nr 650, 11.9.2001
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS nr 899, 14.7.1998
Miljöbalken (1998/808)
Bilskrotningslagen (1975/343)
Förordningen om producentansvar (1997/788) för bilar
Bilskrotningsförordningen (1975/348)
Naturvardsverkets föreskrifter och allmänna rad om skrotbilsverksamhet, NFS
nr 2002/2
Bilregisterkungörelsen (1972/599)

Vereinigtes
Königreich

Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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��  Richtlinie 2001/63/EG der Kommission vom 17. August 2001 zur Anpassung der Richtlinie
97/68/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission
von gasförmigen Schadstoffen und Luft verunreinigenden Partikeln aus
Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte an den technischen Fortschritt

ABl. L 227, 23.8.2001, S.41-43
Umsetzungsfrist: 1.7.2002

Belgien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Dänemark 01. Bekendtgørelse nr. 844 af 11. Oktober 2002 om aendring af bekendtgørelse om

begraensning af luftforurening fra mobile ikke-vejgaende maskiner
Deutschland 01. 28ste Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes

(Verordnung über Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsmotoren),
Bundesgesetzblatt Teil 1, Nr. 75 vom 19.11.1998, S. 3411 -3414

Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien 01. Orden CTE 1612/2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II

del Real Decreto 2028/1986 de 6 junio, sobre las normas para la aplicacion de
determinadas directivas de la CE, relativas a la homologacion de tipo de
vehiculos automoviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores
y vehiculos agricolas, asi como de partes y piezas de dichos vehiculos, Boletín
Oficial del Estado número 154 de 28.6.2002, p. 23645

Frankreich 01. Arrêté du 18 mars 2002 modifiant l'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception
des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins
mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules
polluants, JORF du 17.4.2002, page 6790

Irland 01. Control of Emissions of Gaseous and Particulate Polluants from Non-Road
Mobile Machinery (Amendment) Regulations 2002, Statutory Instrument. No
270 of 2002

Italien 01. Decreto 20/06/2002 – Recepimento della direttiva 2001/63/CE della
Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva
97/68/CE concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, GURI n. 154
del 3.7.2002, pag. 43

Luxemburg 01. Règlement grand-ducal du 30 juillet complétant le règlement grand-ducal du 3
février 1998 portant exécution de Richtlinies des C.E. relatives à la réception
des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et
forestiers à roues, Mémorial A n° 92 du 14.8.2002, p. 1866

Niederlande 01. Besluit van 18 Januari 2001, houdende uitvoering van richtlijn 1997/68 en van
richtlijn 2000/25, Staatsblad nr. 41/2001

Österreich 01. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Massnahmen
zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und
luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen
und Geräte, BGBl. Teil II Nr. 185/1999 vom 24.6.1999, S. 1015

Portugal 01. Decreto-Lei n° 202/2002 de 26 de Setembro, Diario da República n° 223 de
26.9.2002, p. 6602
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��  Richtlinie 2001/63/EG der Kommission vom 17. August 2001 zur Anpassung der Richtlinie
97/68/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission
von gasförmigen Schadstoffen und Luft verunreinigenden Partikeln aus
Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte an den technischen Fortschritt

ABl. L 227, 23.8.2001, S.41-43
Umsetzungsfrist: 1.7.2002

Finnland 01.

02.

Valtioneuvoston asetus liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottorien
pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston
päätöksen muuttamisesta, SSK 50, 13.6.2002, s. 3142
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun
asetuksen 46 ja 48 §:n muuttamisesta, SSK 511, 19.6.2002

Schweden 01. Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner, SFST 1709, 12.10.1998

Vereinigtes
Königreich

01. The Non-Road Mobile Machinery (Emission of Gaseous and Particulate
Pollutants) (Amendment) Regulations 2002, Statutory Instrument No 2002/1649
of 24.6.2002 (coming into force on 17.7.2002)



35

� Richtlinie 2001/59/EG der Kommission vom 6. August 2001 zur 28. Anpassung der
Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung
für den EWR)

ABl. L 225, 21.8.2001, S.1-333
Umsetzungsfrist: 31.7.2002

Belgien 01.

02.

03.

Arrêté royal du 18 juillet 2002 modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1998
limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses, Moniteur belge du 9.8.2002, p. 34585
Arrêté royal du 17 juillet 2002 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982
réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour
l'homme ou son environnement, Moniteur belge du 29.8.2002, p. 37958
Arrêté royal du 17 juillet 2002 modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993
réglementant la classification, l'emballage et l'étiquatage des préparations
dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, Moniteur
belge du 29.8.2002, p. 38217

Dänemark 01.

02.
03.

Bekendtgørelse nr. 329 af 16. Maj 2002 om klassificering, emballering,
maerkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
Bekendtgørelse nr. 439 af 3. juni 2002 om listen over farlige stoffer
Bekendtgørelse nr. 928 af 19. November 2002 om anmeldelse af nye kemiske
stoffer

Deutschland 01. § 1a Gefahrstoffverordnung (Umsetzung durch dynamische Verweisung),
angenommen am 18.10.1999, BGBl. Teil I Nr. 48 vom 29.10.1999, S. 2059 –
2065

Griechenland 01. Υπουργική Απόφαση 41/2002 της 6ης Ιουνίου 2002, δηµοσιευµένη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ αριθ. 755/B της 19.6.2002, σ. 9843

Spanien 01. Orden PRE/2317/2002, de16 de septiembre, por la que se modifican los anexos
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificacion de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por el Real Decreto 363/95 de 10 de marzo. Boletín Oficial del Estado
número 229 de 24.9.2002, p. 34058 (suplemento)

Frankreich Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien 01. Decreto 14 giugno 2002 – Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante

XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in
materia di classificazione, imballagio ed etichettatura di sostanze pericolose,
GURI - Serie generale - n. 244 du 17.10.2002 (Supplemento ordinario n. 197)

Luxemburg 01. Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 modifiant et complétant les annexes I,
II, III, IV, V, VI, VIIA et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,
Mémorial grand-ducal, p. 817-821
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� Richtlinie 2001/59/EG der Kommission vom 6. August 2001 zur 28. Anpassung der
Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung
für den EWR)

ABl. L 225, 21.8.2001, S.1-333
Umsetzungsfrist: 31.7.2002

Niederlande 01.

02.

Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, art.
9(2), Staatsblad nr. 217/2001
Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffenen preparaten,
art. 19(2), Staatscourant nr.112/1994

Österreich 01.
02.

03.

Novelle zur Chemikalienverordnung, BGBl. Teil II Nr.186/2002 vom 14.5.2002
Bekanntmachung zur Chemikalienverordnung, BGBl. Nr. 353/2001 vom
25.9.2001
Verordnung des Bundesministers für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft über die Anmeldung, die Grundprüfung und das In-Verkehr-
Setzen von neuen Stoffen (Chemikalien-Anmeldeverordnung 2002 - Chem-
AnmV 2002), BGBl. für die Republik Österreich Teil II Nr. 428/2002 vom
19.11.2002, S. 2957

Portugal 01. Decreto-Lei n° 154-A/2002, Diario da Republica I Serie A n° 133 de 11.6.2002,
p. 4824

Finnland 01.

02.

03.

04.

05.

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta, SSK 555/2001 (2 §
1 mom. 4 kohta)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja
merkintöjen tekemisestä, SSK 807/2001
Sosiaal- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta, SSK
624/2001
Sosiaal- ja terveysministeriön asetus uusien aineiden ilmoitusmenettelystä
annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta (26/08/2002),
SSK 762, 3.9.2002, s. 3735
Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Aland av riksförfattningar
om explosionsfarliga ämnen och kemikalier, Ålands författningssamling N:o 5,
23.1.1996

Schweden 01. Kemikalieinspektionens föreskrifter 1994:12, 1998:8, 1999:3, 2001:3, 4
Vereinigtes
Königreich

01.

02.

03.

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations
2002, Statutory Instrument No 2002/1689 of 28.6.2002 (coming into force on
24.7.2002)
The Notification of New Substances (Amendment) Regulations 2002, Statutory
Instrument No 2002/2176 of 17.8.2002 (coming into force on 17.9.2002)
Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations
(Northern Ireland) 2002, Statutory Instrument No 2002/301 of 14.11.2002
(coming into force on 14.11.2002)
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��  Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001
über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und
zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates
ABl. L 106, 17.4.2001, S.1-38
Umsetzungsfrist: 17.10.2002

Belgien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Dänemark 01

02.
03.

Lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljo og genteknologi
Lov nr. 384 af 6. juni 2002 om aendring af lov om miljo og genteknologi
Bekendtgørelse nr. 831 af 3. Oktober 2002 om godkendelse af udsaetning i
miljoet af genetisk modificerede organismer

Deutschland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Frankreich Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Luxemburg Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Niederlande Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Österreich 01. Gesetz vom 3. Juli 2002 über die Regelung der Fischerei im Land Salzburg

(Fischereigesetz 2002), LGBl. Nr. 81/2002
Portugal Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Finnland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Schweden 01. Förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i

miljön, Miljöbalken, Sekretesslagen, Sekretessförodningen, Förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

Vereinigtes
Königreich

01. Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) Regulations 2002,
Statutory Instrument No 2002/2443 of 25.9.2002 (coming into force on
17.10.2002)
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��  Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001
zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft
ABl. L 309, 27.11.2001, S.1-21
Umsetzungsfrist: 27.11.2002

Belgien 01. Arrêté du gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux
centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production
d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui
sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et
d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01, Moniteur belge du 19.12.2002, p.
57255

Dänemark Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Deutschland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Frankreich 01.

02.

Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation
nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth, JORF du
28.7.2002, p. 12920
Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des
moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en
postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement, JORF du
4.12.1999, p. 18076

Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Luxemburg Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Niederlande Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Österreich 01. Landesgesetz über das Inverkehrbringen, die Errichtung und den Betrieb von

Heizungsanlagen, sonstigen Gasanlagen sowie von Lagerstätten für brennbare
Stoffe (Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002 - Öo. LuftRenTG),
LGBl. für die Oberösterreich Nr. 114 vom 28.11.2002, S. 673

Portugal Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Finnland 01.

02.
03.

04.

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin
polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen
rajoittamisesta, SSK 1017, 9.12.2002, s. 4279
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, SSK 944, 15.11.2002, s. 4132
Landskapslag om miljöskydd och miljötillstand, Ålands Författningssamling
N:o 30, 23.5.2001
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av
luften, Ålands Författningssamling N:o 92, 17.12.2002

Schweden 01.
02.

Miljöbalk, SFS nr 808, 11.6.1998
Naturvardsverkets föreskrifter om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider
och stoft fran förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt pa 50
MW eller mer, NFS nr 26, 29.10.2002
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��  Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001
zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft
ABl. L 309, 27.11.2001, S.1-21
Umsetzungsfrist: 27.11.2002

Vereinigtes
Königreich

01.

02.

03.

04.

05.

06.
07.

The Large Combustion Plants (England and Wales) Regulations 2002, Statutory
Instrument No 2002/2688 of 28.10.2002 (coming into force on 27.11.2002)
The Pollution Prevention and Control (Combustion Plants) (England and
Wales) Directions 2002 of 18.10.2002 (coming into force on 27.11.2002)
The Environmental Protection (Combustion Plants) (England) Directions of
18.10.2002 (coming into force on 27.11.2002)
The Environmental Protection (Combustion Plants) (Wales) Directions of
25.11.2002 (coming into force on 27.11.2002)
The Large Combustion Plants (Scotland) Regulations 2002, Statutory
Instrument No 2002/493 of 6.11.2002 (coming into force on 27.11.2002)
The Environmental Protection (Combustion Plants) (Scotland) Directions 2002
The Pollution Prevention and Control (Combustion Plants) (Scotland)
Directions 2002 (coming into force on 27.11.2002)
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� Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001
über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe

ABl. L 309, 27.11.2001, S.22-30
Umsetzungsfrist: 27.11.2002

Belgien 01.

02.

Arrêté royal du 26 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant
les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisés sur ou dans les
denrées alimentaires, Moniteur belge du 29.11.2001, p. 41047
Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant les plafonds
d'émission pour certains polluants atmosphériques, Moniteur belge du
14.12.2002, p. 56125

Dänemark Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Deutschland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Frankreich Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Luxemburg 01. Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la Richtlinie

2001/0081/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants
atmosphériques, Mémorial A n° 129 du 02.12.2002, p. 3032

Niederlande Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Österreich Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Portugal Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Finnland 01. Valtioneuvoston 26.09.2002 hyväksymä ohjelma direktiivin (2001/81/EY)

toimeenpanemiseksi
Schweden Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Vereinigtes
Königreich

Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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��  Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November
2000 über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft

ABl. L 313, 31.12.2000, S.12-21
Umsetzungsfrist: 13.12.2002

Belgien 01. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001
concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans
l'air ambiant, Moniteur belge du 21.9.2001, p. 31713

Dänemark Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Deutschland 01.

02.

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe
in der Luft - 22 BlmSchV) vom 11.11.2002, BGBl. Nr. 66 vom 17.9.2002, S.
3626
Siebtes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom
11.11.02, BGBl. Nr. 66 vom 17.9.2002, S. 3622

Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien 01. Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestion de la

calidad del aire ambiente en relacion con el dioxido de azufre, dioxido de
nitrogeno, oxidos de nitrogeno, particulas, plomo, benceno y monoxido de
carbono, Boletín Oficial del Estado, número 260 de 30.10.2002, p. 38020

Frankreich 01.

02.

Décret 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des Richtlinies
1999/30 & 2000/69, et modifiant le décret 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux
valeurs limites, JORF du 19.2.2002, p. 3198
Décret 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère
et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des
sources de pollution atmosphériques, JORF du 27.5.2001, p. 8501

Irland 01. Air Quality Standards Regulations 2002, Statutory Instrument No. 271 of 2002
Italien 01. Decreto 2 aprile 2002, n° 60 – Recepimento della direttiva 1999/30/CE del

Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita dell'aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di
qualita dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio,
Supplemento ordinario alla GURI – Serie generale - n. 87 del 13.4.2002, pag. 5

Luxemburg 01. Règlement Grand Ducal du 25.7.2002 concernant les valeurs limites pour le
benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant, Mémorial n° 85 du
9.8.2002, p. 1751

Niederlande Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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��  Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November
2000 über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft

ABl. L 313, 31.12.2000, S.12-21
Umsetzungsfrist: 13.12.2002

Österreich 01.

02.

03.

Bundesgeset, mit dem das Immissionsschutzgesetzes-Luft geändert und das
Smogalarmgesetz aufgehoben wird, BGBl. II Nr. 62/2001 vom 6.7.2001, S.
1085
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft über Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte zum
Schutz der Ökosysteme und der Vegetation, BGBl. II Nr. 298/2001 vom
14.8.2001, S. 1789
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung über das Messkonzept zum
Immissionsschutzgesetz-Luft geändert wird, BGBl. II Nr. 344/2001 vom
18.9.2001, S. 2111

Portugal 01. Decreto-Lei n° 111/2002, Diário da República I Série A, n° 89 de 16.4.2002
Finnland 01.

02.

03.

04.

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta, SSK 711, 9.8.2001, s. 2187
Landskapslagen om miljöskydd och miljötillstand, Ålands Författningssamling
N:o 30, 23.05.2001, s.85
Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Aland av vissa
riksförfattningar rörande atgärder mot förorening av luften, Ålands
Författningssamling N:o 38, 21.6.2001
Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i
landskapet Aland av vissa riksförfattningar rörande atgärder mot förorening av
luften, Ålands författningssamling N:o 48, 13.9.2001

Schweden Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Vereinigtes
Königreich

Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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��  Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000
über die Verbrennung von Abfällen
ABl. L 332, 28.12.2000, S. 91-111
Umsetzungsfrist: 28.12.2002

Belgien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Dänemark Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Deutschland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Griechenland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Spanien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Frankreich Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Irland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Italien Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Luxemburg 01. Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 concernant l'incinération des

déchets, Mémorial A n° 158 du 31.12.2002, p. 3752
Niederlande Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Österreich 01.

02.

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft
(Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002) erlassen und das Kraftfahrgesetz
1967 und das Immissionsschutzgesetz-Luft geändert werden, BGBl Nr. 102 vom
16.7.2002, S. 989
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit umfassend
eine Verordnung über die Verbrennung von Abfällen
(Abfallverbrennungsverordnung – AVV), eine Verordnung des Bundesministers
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die
Verordnung über die Verbrennung von gefährlichen Abfällen geändert wird,
eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die
Verordnung über die Verbrennung gefährlicher Abfällen in gewerblichen
Betriebsanlagen geändert wird, eine Verordnung des Bundesministers für
Wirtschaft und Arbeit, mit der die Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen
1989 geändert wird und eine Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft
und Arbeit über Altöle (Altölverordnung 2002); (Abfallverbrennung –
Sammelverordnung), BGBl. für die Republik Österreich II Nr. 389 vom
25.10.2002, S. 2805

Portugal Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Finnland Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Schweden Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
Vereinigtes
Königreich

Keinerlei Notifizierung bis 31. Dezember 2002
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ANHANG

ÜBERSICHT (NACH MITGLIEDSTAATEN UND SEKTOREN) ÜBER DIE ANZAHL
DER FÄLLE VON NICHTMITTEILUNG, NICHTÜBEREINSTIMMUNG UND

MANGELHAFTER HORIZONTALER ANWENDUNG

Die Übersicht  ist nach folgenden Arten der Vertragsverletzung gegliedert:

– Nichtmitteilung (Tabelle 1) = Der Mitgliedstaat hat nicht die erforderlichen
Maßnahmen (nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften) ergriffen, um die
Richtlinien in nationales Recht umzusetzen, und er hat diese Maßnahmen der
Kommission nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist mitgeteilt.

– Nichtübereinstimmung (Tabelle 2) = Die Umsetzungsmaßnahmen des
Mitgliedstaates entsprechen nicht den Anforderungen der Richtlinie.

– Mangelhafte horizontale Anwendung (Tabelle 3) = Der Mitgliedstaat hat nicht die
erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um bestimmte Verpflichtungen, die sich aus
den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ableiten, umzusetzen. Zu diesen
Verpflichtungen zählen zum Beispiel die Erarbeitung von Plänen, die Einstufung von
Gebieten und die Ausweisung von Schutzgebieten, die Entwicklung von
Programmen, die Übermittlung von Überwachungsdaten, Berichterstattung usw.

Nichtmitteilung

Die Kommission leitet automatisch ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtmitteilung
ein, wenn ein Mitgliedstaat nicht innerhalb einer vorgeschriebenen Frist die nationalen
Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie ergriffen hat. Es kann sich dabei um eine
vollständige oder um eine teilweise Nichtmitteilung handeln. Vollständige Nichtmitteilung
bedeutet, dass die Richtlinie überhaupt nicht umgesetzt wurde, teilweise Nichtmitteilung
bedeutet, dass nur bestimmte Bestimmungen der Richtlinie umgesetzt wurden und/oder dass
die Umsetzungsmaßnahmen sich nicht auf das gesamte Gebiet eines Mitgliedstaates
erstrecken.

Tabelle 1 zeigt, dass die Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen zur Umsetzung der
Umweltrichtlinien der Gemeinschaft in der Regel mit Verspätung mitteilen. Daher entspricht
die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtmitteilung Ende 2002 in etwa der Zahl
der Rechtsvorschriften, die in dem betreffenden Sektor in jüngster Zeit verabschiedet wurden.
So ist zum Beispiel die große Zahl der Fälle in den Bereichen Luft, Abfälle und chemische
Stoffe darauf zurückzuführen, dass in diesen Bereichen im letzten Jahr oder in den beiden
letzten Jahren sehr viele Richtlinien umgesetzt werden mussten.

Nichtübereinstimmung

Tabelle 2 zeigt, dass sich die Fälle von Nichtübereinstimmung auf drei Bereiche
konzentrieren: Natur, Umweltverträglichkeitsprüfung und Abfälle. Im Bereich Natur beziehen
sich die Fälle von Nichtübereinstimmung in erster Linie auf die Dauer der Jagdsaison34 und

                                                
34 Artikel 7 der Richtlinie 79/409/EWG.
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Jagdpraktiken35, die nicht mit der Vogelschutzrichtlinie in Einklang stehen36, sowie auf den
unzureichenden Schutz für Gebiete37 und Arten38 im Rahmen der Habitat-Richtlinie39 (s.
Kapitel 1, Abschnitt 5). Die Probleme im Bereich Umweltverträglichkeitsprüfung rühren
häufig daher, dass nationale Gesetze nicht sicherstellen, dass alle Projekte, für die
Umweltverträglichkeitsprüfungen erforderlich sind, auch tatsächlich dem von der Richtlinie
vorgeschriebenen Verfahren unterworfen werden, einschließlich der öffentlichen Anhörung
(s. Kapitel 1 Abschnitt 2). Im Bereich Abfälle beziehen sich die Probleme in erster Linie auf
die nicht ordnungsgemäße Umsetzung der Abfall-Rahmenrichtlinie40 (so wird zum Beispiel in
den nationalen Rechtsvorschriften „Abfall“ anders definiert als in der Richtlinie, oder die
Anforderungen für Genehmigungen sind weniger streng als in der Richtlinie). Dies gilt auch
für die Altöl-Richtlinie41 (zum Beispiel, wenn die nationalen Rechtsvorschriften nicht der
Altölaufbereitung Vorrang einräumen), sowie für die Umsetzung der Richtlinie über
gefährliche Abfälle42 und der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle43.

Mangelhafte horizontale Anwendung

Neben der ordnungsgemäßen und fristgerechten Umsetzung hängt die Wirksamkeit des
Umweltrechts der Gemeinschaft in hohem Maße davon ab, dass die Mitgliedstaaten
bestimmte horizontale Verpflichtungen, die sich aus den Richtlinien der Gemeinschaft
ergeben, auf angemessene Weise in die Praxis umsetzen. So enthalten die Umweltrichtlinien
der Gemeinschaft vor allem häufig Verpflichtungen, Schutzgebiete für den Zweck der
Richtlinie auszuweisen.

Tabelle 3 zeigt, dass die Fälle mangelhafter horizontaler Anwendung sich im Wesentlichen
auf drei Bereiche konzentrieren. Im Bereich Wasser sind zurzeit eine Reihe von
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten anhängig, die nicht in angemessener
Weise gefährdete Gebiete in Bezug auf Nitrate44 oder empfindliche Gebiete in Bezug auf
kommunale Abwässer ausgewiesen haben45 (s. Kapitel I, Abschnitt 4). Im Bereich Natur
haben viele Mitgliedstaaten Probleme, geeignete Listen der Lebensräume von
gemeinschaftlicher Bedeutung, die als Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen46, sowie von
besonderen Schutzgebieten zu übermitteln47 (s. Kapitel I, Abschnitt 5). Im Bereich Abfälle ist
eines der größten Probleme das Fehlen von Abfallbewirtschaftungsplänen, die ein wichtiges
Instrument für das Abfallmanagement sind (s. Kapitel I, Abschnitt 8. Die Einhaltung solcher
Verpflichtungen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine vollständige Anwendung und die
Wirksamkeit solcher Richtlinien.

                                                
35 Artikel 8 der Richtlinie 79/409/EWG.
36 Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung wild lebender Vogelarten.
37 Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG.
38 Artikel 12 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG.
39 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und

Pflanzen .
40 Richtlinie 75/442/EWG über Abfälle.
41 Richtlinie 75/439/EWG über die Altölbeseitigung.
42 Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle.
43 Richtlinie 94/62/EWG über Verpackungen und Verpackungsabfälle.
44 Richtlinie 91/676/EWG des Rates zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus

landwirtschaftlichen Quellen.
45 Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser.
46 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und

Pflanzen.
47 Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung wild lebender Vogelarten.
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  Anhängige Vertragsverletzungsverfahren nach Sektoren
(31. Dezember 2002)
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Tabelle 1: Fälle von Nichtmitteilung (31.12.2002)

A B D DK E EL F FI I IR L NL P S UK
Wasser 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,1%

UVP 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3,1%
Sonstige 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4,1%

Strahlenschutz 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 8 8,2%
Natur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 11,3%
Luft 0 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 5 17 17,5%

Abfallrecht 0 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 0 1 0 3 17 17,5%
Chemikalien u. 
Biotechnologie 2 3 1 0 2 1 6 2 1 2 4 1 1 1 8 35 36,1%

Summe: 3 8 3 2 7 7 12 5 7 6 9 1 5 1 21 97 100,0%
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Tabelle 2: Fälle von Nichtübereinstimmung (31.12.2002)

A B D DK E EL F FI I IR L NL P S UK
Sonstige 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1%

Information 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1%
Wasser 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4,5%

Strahlenschutz 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5,6%
Chemikalien u. 
Biotechnologie 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 6 6,7%

Luft 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10 11,2%
Natur 2 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 0 1 17 19,1%
UVP 1 2 1 0 4 1 1 2 1 2 0 1 0 2 2 20 22,5%

Abfallrecht 6 1 3 1 0 0 1 1 5 0 2 1 1 1 2 25 28,1%
Summe: 14 6 8 2 7 3 8 7 7 5 3 5 3 4 7 89 100%
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Tabelle 3: Mangelhafte horizontale Anwendung∗∗∗∗  (31.12.2002)

A B D DK E EL F FI I IR L NL P S UK
Strahlenschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1,3%

Sonstige 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3%
Luft 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 6,5%

Abfallrecht 0 1 2 0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 12 15,6%
Natur 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 18 23,4%

Wasser 1 6 1 0 5 2 5 0 3 3 2 2 3 2 5 40 51,9%
Summe: 3 9 6 1 7 6 9 1 7 7 4 2 5 3 7 77 100%

                                                
* Versäumte Erfüllung bestimmter abgeleiteter bzw. sekundärer Verpflichtungen aus gemeinschaftlichen

Rechtsakten, wie Aufstellung von Plänen, Ausweisung von Standorten oder Gebieten, Annahme von
Programmen, Vorlage von Überwachungsdaten, Berichterstattung usw.

Mangelhafte horizontale Anwendung nach Sektoren

1,3% 1,3%

6,5%

15,6%

23,4%

51,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Strahlenschutz Sonstige Luft Abfallrecht Natur Wasser

Mangelhafte horizontale Anwendung nach Mitgliedstaaten

3

9

6

1

7
6

9

1

7 7

4

2

5

3

7

0

2

4

6

8

10

A B D DK E EL F FI I IR L NL P S UK



Siehe unseren Katalog der Veröffentlichungen:
http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm

14
K

H
-A

E
-03-001-D

E
-C

ISBN: 92-894-5609-4
ISSN: 1725-213X


